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Einleitung

In dieser neu überarbeiteten Broschüre informieren wir Sie zusam-
menfassend über die wichtigsten Bestimmungen des Unterbringungs-
gesetzes (UbG) und über die Rechte der Patient:innen. Mit dem UbG 
befasste Betroffene, Angehörige, Fachkräfte und sonstige Interes-
sierte können sich einen Überblick über Themen verschaffen, die den 
Aufenthalt und die Behandlung im psychiatrischen Krankenhaus be-
treffen. Zudem besteht die Möglichkeit, die aktuell geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen im Anhang nachzulesen. 

Eine Unterbringung im Sinne des Unterbringungsgesetzes liegt vor, 
wenn Patient:innen in einem psychiatrischen Krankenhaus angehalten 
oder sonstigen Beschränkungen in der Bewegungsfreiheit unterworfen 
werden. 

Das UbG legt fest, dass Einschränkungen in die persönliche Freiheit 
und in die Selbstbestimmung nur unter klar definierten Vorausset-
zungen möglich sind. Zudem müssen sie auf das Notwendigste redu-
ziert und regelmäßig durch das Gericht überprüft und hinterfragt 
werden.

Untergebrachte Patient:innen haben das Recht auf parteiliche Ver- 
tretung und Beratung durch eine:n vom Krankenhaus unabhängige:n  
Patientenanwältin bzw. Patientenanwalt.
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Voraussetzungen einer 
Unterbringung

1. Ein:e Patient:in leidet 
an einer psychischen 
Erkrankung.

2. Es besteht eine 
ernste und erhebliche 
Gefahr für Leben oder 
Gesundheit.

3. Es gibt keine andere 
Behandlungs- oder Be-
treuungsmöglichkeit.

Die Voraussetzungen 
müssen täglich durch 
die behandelnde Ärztin 
bzw. den behandelnden 
Arzt geprüft werden.

Nur ein:e im öffentli-
chen Sanitätsdienst 
stehende:r Ärztin bzw. 
Arzt ist berechtigt, eine 
Einweisung in die Psy-
chiatrie zu verfügen.

Welche Bestimmungen schützen vor 
dem Eingriff in persönliche Rechte?

Ein:e Patient:in darf nur ohne die eigene Zu-
stimmung aufgenommen und behandelt werden, 
wenn er:sie unter einer psychischen Erkrankung 
leidet, die das Leben bzw. die Gesundheit der Per-
son selbst oder anderer ernsthaft und erheblich 
gefährdet.

Keine ausreichenden Gründe für eine Unterbrin-
gung sind eine reine Behandlungsbedürftigkeit, 
die Verwahrlosungsgefahr ohne weitere Gefahren-
momente oder eine finanzielle Gefährdung. 

Eine Unterbringung darf darüber hinaus nur dann 
erfolgen, wenn eine stationäre Behandlung ohne 
Einschränkungen (freiwilliger Aufenthalt) oder 
eine alternative ambulante Behandlung nicht 
möglich ist.

Wenn nur eine dieser drei Voraussetzungen nicht 
erfüllt ist, ist eine Unterbringung nicht rechtmä-
ßig und der:die Patient:in kann selbst über den 
Aufenthalt und die Behandlung im Krankenhaus 
entscheiden oder muss auf eigenen Wunsch ent-
lassen werden.

Neben der Kontrolle durch das zuständige Gericht 
ist auch die:der behandelnde Ärztin bzw. Arzt 
verpflichtet, regelmäßig das Vorliegen der Unter-
bringungsgründe zu beurteilen und dies schrift-
lich festzuhalten. Unabhängig vom Stand des 
gerichtlichen Überprüfungsverfahrens muss die 
Unterbringung aufgehoben werden, sobald die 
Voraussetzungen dafür nicht mehr vorliegen.

Welche Voraussetzungen gelten  
für die Einweisung?

Eine Person kann nur dann gegen ihren Willen 
in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen 
werden, wenn die Voraussetzungen für eine Unter-
bringung vorliegen. Die Voraussetzungen müssen 
von einer im öffentlichen Sanitätsdienst stehen-
den Ärztin bzw. einem Arzt, wie Pool-, Polizei- oder 
Amtsärztin bzw. Amtsarzt, in einer persönlichen 
Untersuchung festgestellt und mit einer Beschei-
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Alle Beteiligten sind verpflichtet, die Patientin 
bzw. den Patienten so schonend wie möglich zu 
behandeln. Sie:er sollte möglichst vor Ort und 
ohne polizeiliche Vorführung untersucht werden. 
Handfesseln sollten nur im Ausnahmefall ange-
legt werden.
Die genannten Bestimmungen gelten auch für  
Personen, die krankheitsbedingt einer Einliefe-
rung in ein psychiatrisches Krankenhaus nicht 
zustimmen können.

Beschwerden, die das Vorgehen bei der Einwei-
sung betreffen, können beim Landesverwaltungs-
gericht Vorarlberg (LVwG) eingebracht werden.
Nähere Auskünfte über Beschwerdeführung  
und Vertretung vor dem LVwG bietet die  
ifs Patientenanwaltschaft.

Wie geht es im Krankenhaus weiter?

Nach der Ankunft im Krankenhaus muss der:die 
Patient:in unverzüglich durch eine Fachärztin bzw. 
einen Facharzt für Psychiatrie untersucht werden. 
Zudem muss neuerlich geprüft werden, ob die Vor-
aussetzungen für eine Unterbringung erfüllt sind. 

Eine Unterbringung kann auch nach einer freiwil-
ligen Aufnahme oder während eines Aufenthalts 

nigung bestätigt werden. Zudem muss nachweis-
lich abgeklärt werden, ob eine Einweisung durch 
eine ambulante Behandlung oder Betreuung ver- 
hindert werden kann. Die Einweisung ist mit An-
gabe der Gründe und der Kontaktdaten schriftlich 
in einer Bescheinigung festzuhalten.

Ein:e Patient:in kann von der Polizei ohne ärzt-
liche Untersuchung und Bescheinigung in eine 
psychiatrische Abteilung gebracht werden, wenn
 
•  die Beiziehung einer Ärztin bzw. eines Arztes für 

die Patientin bzw. den Patienten – insbesondere 
aufgrund der damit verbundenen Wartezeit – 
unzumutbar (zwei Stunden) wäre. 

•  ein:e Fachärztin bzw. Facharzt für Psychiatrie 
oder Kinder- und Jugendpsychiatrie oder ein:e 
Notärztin bzw. Notarzt nachvollziehbar im 
Rahmen der Behandlung und Betreuung der Pa-
tientin bzw. des Patienten die Voraussetzungen 
für eine Unterbringung für gegeben erachtet, 
die Polizei beizieht und somit eine Einweisung 
veranlasst. 

•  ein:e untergebrachte:r Patient:in nicht länger 
als sieben Tage nach eigenmächtigem Verlassen 
der psychiatrischen Abteilung wieder zurück-
gebracht wird und die Voraussetzungen noch 
immer vorliegen.

•  „Gefahr in Verzug“ vorliegt.

Schonungsgrundsatz

Beschwerdeführung 
vor dem Landesver-
waltungsgericht 
Vorarlberg

Die:der zuständige 
Fachärztin bzw. Fach-
arzt entscheidet über 
die Unterbringung.

Die Polizei kann 
Patient:innen unter 
gewissen Bedingungen 
auch ohne ärztliche 
Untersuchung und Be- 
scheinigung in eine 
psychiatrische Ab-
teilung bringen.
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Unverzügliche  
Verständigung über  
die Unterbringung

Recht, eine Vertrauens-
person namhaft zu 
machen

angeordnet werden, z. B. wenn sich der Gesund- 
heitszustand verschlechtert hat oder der:die 
Patient:in die Behandlung trotz erheblicher 
Gefährdung beenden möchte.

Sind alle drei Voraussetzungen einer Unterbrin-
gung nach Einschätzung der Fachärztin bzw. des 
Facharztes erfüllt, müssen die Gründe schriftlich 
in einem ärztlichen Zeugnis festgehalten und 
der:die Patient:in darüber informiert werden. Ist 
eine der drei Unterbringungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt, kann der:die Patient:in selbst über 
den weiteren Aufenthalt oder die Behandlung im 
Krankenhaus entscheiden.

Anschließend ist das Krankenhaus verpflichtet, 
die Unterbringung unverzüglich an das zustän-
dige Gericht weiterzuleiten. Zudem muss die  
ifs Patientenanwaltschaft, die gewählte Vertre-
tung, die gesetzliche Vertretung und – wenn schon 
benannt – die Vertrauensperson der betroffenen 
Person umgehend verständigt werden. Zusätzlich 
ist ein:e Angehörige:r, der:die mit der betroffenen 
Person im gemeinsamen Haushalt lebt oder für 
sie:ihn sorgt, oder die Einrichtung, die sie:ihn 
umfassend betreut, zu verständigen.
Des Weiteren ist der gewählten oder gesetzlichen 
Vertretung eine Ausfertigung des ärztlichen Zeug-
nisses weiterzuleiten.

Der:die Patient:in hat das Recht, eine Vertrauens-
person namhaft zu machen, die ihr:ihm in den 
Unterbringungsverhandlungen stärkend zur Seite 
stehen soll. Eine Vertrauensperson kann auch als 

Gewählte und  
gesetzliche Vertretung

Antragsmöglich-
keit auf eine zweite 
Untersuchung

Übersetzer:in oder Vermittler:in wirken. Die Nam-
haftmachung einer Vertrauensperson setzt keine 
Entscheidungsfähigkeit voraus, ein natürlicher 
Wille genügt. Der:die Abteilungsleiter:in ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass der:die Patient:in 
möglichst frühzeitig und nachweislich über das 
Recht, eine Vertrauensperson namhaft zu machen, 
aufgeklärt wird.

Der:die Patient:in kann auch selbst durch Ertei-
lung einer Vollmacht eine Vertretung (z. B. eine 
Rechtsanwältin bzw. einen Rechtsanwalt) wählen. 
Eine gesetzliche Vertretung ist ein:e Vorsorgebe-
vollmächtigte:r, ein:e gewählte:r oder gesetzliche:r 
Erwachsenenvertreter:in (jeweils nach Eintragung 
und Registrierung im ÖZVV), ein:e gerichtliche:r 
Erwachsenenvertreter:in oder bei Minderjährigen 
die:der Erziehungsberechtigte.

Der:die Patient:in hat das Recht, eine zweite 
Untersuchung durch eine:n andere:n Fachärztin 
bzw. Facharzt zu verlangen, um eine zweite Mei-
nung über die Notwendigkeit der Unterbringung 
einzuholen. 
Der:die Patient:in kann diese Untersuchung selbst 
verlangen oder über die ifs Patientenanwaltschaft 
einen entsprechenden Antrag stellen lassen.
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Erste Anhörung  
innerhalb von vier 
Tagen

Überprüfung der Unterbringung  
durch das Gericht

Die erste Anhörung
Das zuständige Gericht ist verpflichtet, die Pati-
entin bzw. den Patienten innerhalb von vier Tagen 
im Krankenhaus aufzusuchen und über die vor-
läufige Rechtmäßigkeit der Unterbringung zu 
entscheiden. 
Durch die Einsicht in die Krankengeschichte und 
die Anhörung der Patientin bzw. des Patienten, der 

Spätestens nach  
14 Tagen findet die 
mündliche Verhand-
lung (Tagsatzung)  
statt.

Ein:e vom Krankenhaus 
unabhängige:r Fach-
ärztin bzw. Facharzt 
erstattet ein schrift-
liches Gutachten.

ifs Patientenanwaltschaft und der Fachärztin bzw. 
des Facharztes muss sich der:die Richter:in einen 
persönlichen Eindruck verschaffen. Wenn eine 
Vertrauensperson oder ein:e Angehörige:r anwe-
send ist, kann auch sie:er an der Erstanhörung teil-
nehmen. Der:die Patient:in soll über Grund und 
Bedeutung des Verfahrens informiert und hierzu 
gehört werden. Es besteht auch die Möglichkeit, 
eine:n nicht im Krankenhaus beschäftigte:n 
Fachärztin bzw. Facharzt als Sachverständige:n 
beizuziehen. 
Wenn nach Ansicht des Gerichts die Unterbrin-
gungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, ist die 
weitere Unterbringung nicht zulässig. Der:die 
Patient:in kann dann selbst über den weiteren 
Aufenthalt und die Behandlung im Krankenhaus 
entscheiden oder muss auf seinen:ihren Wunsch 
entlassen werden. 

Erklärt das Gericht die Unterbringung für vor-
läufig zulässig, findet spätestens in 14 Tagen eine 
mündliche Verhandlung (Tagsatzung) statt.

Das schriftliche Gutachten
Nach der Erstanhörung beauftragt das Gericht 
eine:n vom Krankenhaus unabhängige:n Fachärz-
tin bzw. Facharzt, die Patientin bzw. den Patienten 
persönlich zu untersuchen und ein schriftliches 
Gutachten über die Voraussetzungen einer Unter-
bringung zu erstatten. Das Gutachten muss recht-
zeitig vor Durchführung der mündlichen Ver-
handlung an das Gericht, den:die behandelnde:n 
Fachärztin bzw. Facharzt, die ifs Patientenanwalt-
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Wird die Unterbrin-
gung für zulässig er- 
klärt, muss der:die 
Richter:in eine Höchst-
frist für die Dauer 
der Unterbringung 
festlegen.

schaft und die Vertretung der Patientin bzw. des 
Patienten übermittelt werden. Auch die Patientin 
bzw. der Patient und deren bzw. dessen Vertrau-
ensperson haben das Recht, das Gutachten vorab 
zu lesen.

Die mündliche Verhandlung
An der mündlichen Verhandlung (Tagsatzung) 
nehmen der:die Patient:in, die ifs Patientenanwäl-
tin bzw. der ifs Patientenanwalt, die gewählte bzw. 
gesetzliche Vertretung, die:der behandelnde Fach-
ärztin bzw. Facharzt, der:die Sachverständige und 
der:die Richter:in teil. Auch Angehörige, Vertrau-
enspersonen oder sonstige Auskunftspersonen 
können mit Zustimmung der Patientin bzw. des 
Patienten bei der Tagsatzung anwesend sein.

Alle Beteiligten sollen im Rahmen der Verhand-
lung die Möglichkeit haben, zu den Gründen der 
Unterbringung Stellung zu nehmen und Fragen  
an die:den Sachverständige:n zu stellen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung trifft das 
Gericht die Entscheidung, ob die Unterbringung 
weiter rechtmäßig ist, und legt gegebenenfalls 
eine Höchstfrist für die Zulässigkeit der Unter-
bringung fest (Unterbringungsfrist). Der:die 
Richter:in muss der Patientin bzw. dem Patienten 
die Entscheidung erklären und  diese begründen.

Wird die Unterbrin-
gung für nicht zulässig 
erklärt, kann der:die 
Patient:in selbst über 
die weitere Behandlung 
entscheiden.

Liegen die Vorausset-
zungen für die Unter-
bringung nicht mehr 
vor, ist die Unter- 
bringung sofort 
aufzuheben.

Abschlussgespräch und 
Behandlungsplan

Der schriftliche Beschluss über die Zulässigkeit 
und Dauer der Unterbringung wird der Patientin 
bzw. dem Patienten, der ifs Patientenanwaltschaft 
und der:dem behandelnden Fachärztin bzw. Fach-
arzt innerhalb von sieben Tagen zugestellt. Gegen 
diesen Beschluss kann der:die Patient:in selbst, 
die ifs Patientenanwaltschaft oder die gewählte 
bzw. gesetzliche Vertretung binnen 14 Tagen ein 
Rechtsmittel (Rekurs) erheben. 

Aufhebung der Unterbringung vor Fristablauf
Wenn sich der Gesundheitszustand der Patien-
tin bzw. des Patienten im Laufe der Behandlung 
gebessert hat und die Voraussetzungen für eine 
Unterbringung nicht mehr vorliegen, ist die:der 
behandelnde Fachärztin bzw. Facharzt verpflich-
tet, die Unterbringung auch vor der festgelegten 
Frist unverzüglich aufzuheben. 

Vor Aufhebung der Unterbringung bzw. bei einem 
freiwilligen Aufenthalt vor der Entlassung muss 
ein ärztliches Abschlussgespräch mit der Patien-
tin bzw. dem Patienten geführt werden. Dieses 
hat zum Inhalt, welche Vorteile die Behandlung 
mit sich brachte, wie die Zeit nach der Aufhebung 
der Unterbringung gestaltet werden soll und wie 
im Falle einer neuerlichen Gefährdungssituation 
vorgegangen werden soll. Der:die Patient:in erhält 
die Möglichkeit, diesem Gespräch eine von ihm:ihr 
benannte Person beizuziehen.

Zudem ist vor der Aufhebung der Unterbringung 
auf Wunsch der Patientin bzw. des Patienten ein 
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behandelnde Fachärztin bzw. Facharzt abwägen, 
ob das Verhältnis zwischen den Freiheitsbe-
schränkungen und den vorliegenden Gefähr-
dungsmomenten angemessen ist. 

Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob 
durch eine weitere Behandlung im Rahmen der 
Unterbringung das Risiko eines wiederholten 
Krankheitsrückfalls mit erheblichen Gefähr-
dungsmomenten wesentlich verringert werden 
kann.

Behandlungsplan für allfällige zukünftige stati-
onäre Behandlungen zu erstellen. Dieser Behand-
lungsplan muss in der Krankengeschichte doku-
mentiert und der Patientin bzw. dem Patienten 
eine Kopie ausgehändigt werden.

Zur Absicherung der Nachsorge hat sich der:die 
Abteilungsleiter:in nachweislich um eine ange-
messene soziale und psychiatrische Betreuung  
der Patientin bzw. des Patienten zu bemühen –  
soweit er:sie eine solche für erforderlich hält. 

Von der Aufhebung der Unterbringung sind das 
Unterbringungsgericht, die ifs Patientenanwalt-
schaft, die gewählte und gesetzliche Vertretung 
(Vorsorgebevollmächtigte, Erwachsenenvertre-
tung und Erziehungsberechtigte bei Minderjäh-
rigen) sowie die Vertrauensperson unverzüglich 
zu verständigen. Wenn der:die Patient:in damit 
einverstanden ist, sind auch die Angehörigen, die 
im gemeinsamen Haushalt leben, und die Einrich-
tung, die sie umfassend betreut, von der Aufhe-
bung der Unterbringung zu verständigen. 

Die Verlängerung der Unterbringung
Tritt hinsichtlich des Zustandes der Patientin bzw. 
des Patienten keine ausreichende Besserung ein, 
hat die:der behandelnde Fachärztin bzw. Facharzt 
die Möglichkeit, bei Gericht eine Verlängerung der 
Unterbringung zu beantragen. Daraufhin finden 
erneut eine Anhörung und eine Tagsatzung statt.
Bei der Entscheidung über die Aufhebung oder 
Fortsetzung einer Unterbringung muss die:der 

Abwägung zwischen 
Freiheitsbeschränkung 
und Gefahrenabwehr

Nachweisliche Bemü-
hungen um eine ange- 
messene soziale und  
psychiatrische 
Betreuung

Verständigung über 
die Aufhebung der 
Unterbringung

Die Fachärztin bzw. der 
Facharzt kann eine Ver-
längerung der Unter-
bringung beantragen.
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Die ärztliche Aufklärung
Die:der behandelnde Ärztin bzw. Arzt muss die 
Patientin bzw. den Patienten entsprechend dem 
Gesundheitszustand über den Grund und die Be-
deutung unterschiedlicher Behandlungsformen 
und Alternativen aufklären. 

Entscheidungsfähigkeit
Entscheidungsfähige Patient:innen dürfen nur  
mit ihrer Zustimmung behandelt werden.
Entscheidungsfähig zu sein, heißt in der Lage zu 
sein, Grund und Bedeutung einer Behandlung zu 
verstehen und auf dieser Basis eine Entscheidung 
über Zustimmung oder Ablehnung treffen zu kön-
nen. Allein die Verweigerung einer Behandlung 
bedeutet nicht, dass die Entscheidungsfähigkeit 
nicht gegeben ist.
Durch die Unterbringung an sich ist die Entschei-
dungsfähigkeit der Patientin bzw. des Patienten 
bezüglich der Behandlung grundsätzlich nicht ein-
geschränkt, sondern muss von der:dem behandeln-
den Ärztin bzw. Arzt gesondert geklärt werden. 

Um einer nicht entscheidungsfähigen Person zu 
ermöglichen, die Entscheidungsfähigkeit für eine 
medizinische Behandlung zu erlangen, ist vorge-
sehen, dass die behandelnde Ärzteschaft nach-
weislich das soziale Umfeld und Fachpersonen  
– darunter auch die Vertrauensperson – beizieht. 
Es sei denn, der:die Patient:in gibt zu erkennen, 
dass er:sie mit der beabsichtigten Beiziehung an-
derer Personen und der Weitergabe von medizi-
nischen Informationen nicht einverstanden ist.

Mitbestimmung bei der ärztlichen 
Behandlung

Die ärztliche Behandlung ist nur nach den Grund-
sätzen und anerkannten Methoden der medizi-
nischen Wissenschaft erlaubt. Der:die Patient:in 
hat das Recht auf eine schonende, angemessene, 
möglichst risikoarme und wirksame Therapie. 

Die Ärztin bzw. der 
Arzt muss die Patien-
tin bzw. den Patienten 
über Grund und Bedeu-
tung der Behandlung 
aufklären.

Entscheidungsfähige 
Patient:innen dürfen 
nur mit ihrer Zustim-
mung behandelt 
werden.

Beiziehung der  
Vertrauensperson bei 
der unterstützten Ent- 
scheidungsfindung
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Behandlung der nicht 
entscheidungsfähigen 
untergebrachten 
Person

Behandlung der voll-
jährigen, nicht ent-
scheidungsfähigen 
untergebrachten Per-
son ohne Vertretung

Verständigung  
der ifs Patienten- 
anwaltschaft 

Möglichkeit Vor-
abentscheidung 
des Gerichtes zu 
beantragen

Ist ein:e Patient:in nicht entscheidungsfähig 
und hat er:sie eine gewählte oder gesetzliche 
Vertretung mit Wirkungskreis für medizinische 
Behandlungen, so entscheidet der:die Vertreter:in 
über die Durchführung der Behandlung. Bei einem 
Dissens zwischen Patient:in und gewählter oder 
gesetzlicher Vertretung kann das Unterbringungs-
gericht zur Entscheidung über die Zulässigkeit der 
Behandlung angerufen werden. 

Soweit der:die Patient:in nicht entscheidungsfähig 
ist und keine gewählte oder gesetzliche Vertre-
tung hat, gelten folgende Regeln:

•  Er:sie darf ohne Einwilligung und Zustimmung 
behandelt werden. 

•  Die ifs Patientenanwaltschaft ist unverzüglich 
von der Behandlung zu verständigen.

•  Der:die Patient:in ist von der:dem Ärztin bzw. 
Arzt über das Recht zu informieren, vor Durch-
führung der Behandlung eine Entscheidung des 
Gerichtes beantragen zu können. 

•  Eine Behandlung gegen den Willen der Patientin 
bzw. des Patienten darf erst nach Zulässigkeits-
erklärung durch das Gericht erfolgen.

Bestimmte Behand-
lungen unterliegen 
besonders strengen 
Vorschriften

Die „besonderen Heilbehandlungen“

Bestimmte Behandlungsmethoden werden im 
Unterbringungsgesetz als „besondere Heilbe-
handlungen“ bezeichnet. Darunter versteht man 
Behandlungen, welche die körperliche oder psy-
chische Verfassung einer Patientin bzw. eines Pati-
enten schwerwiegend beeinträchtigen, seine:ihre 
Persönlichkeit verändern oder mit erheblichen 
Nebenwirkungen verbunden sind.  
Beispiele für „besondere Heilbehandlungen“ 
sind operative Eingriffe, Psychopharmaka mit 
Langzeitwirkung – vor allem bei Depotverabrei-
chungen – oder eine Elektrokrampftherapie. 

Für „besondere Heilbehandlungen“ gilt: 

•  Entscheidungsfähige Patient:innen müssen 
einer „besonderen Heilbehandlung“ schriftlich 
zustimmen. 

•  Bei nicht entscheidungsfähigen Patient:innen, 
die eine gesetzliche Vertretung mit Wirkungs-
kreis für medizinische Behandlungen haben, 
muss der:die Vertreter:in schriftlich zustimmen. 

•  Bei nicht entscheidungsfähigen Patient:innen 
ohne gesetzliche:n Vertreter:in dürfen „beson-
dere Heilbehandlungen“ erst nach der gericht-
lichen Genehmigung begonnen werden.
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Behandlungen bei 
„Gefahr in Verzug“

Bei „Gefahr in Verzug“, also wenn ein Aufschub 
zur Einholung einer Zustimmung oder Genehmi-
gung das Leben oder die Gesundheit der Patien-
tin bzw. des Patienten schwer gefährden würde 
oder der:die Patient:in vor schwerem seelischen 
Leid oder starken Schmerzen bewahrt werden 
soll, kann die Ärztin bzw. der Arzt eine dringend 
notwendige Behandlung auch ohne Zustimmung 
und Genehmigung vornehmen. Die ifs Patienten-
anwaltschaft muss sofort darüber verständigt 
werden. Der:die Patient:in oder der:die Patienten-
anwalt bzw. -anwältin kann eine gerichtliche 
Überprüfung beantragen.

Mündige Minderjährige 
ab 14 Jahren haben alle 
Rechte vor Gericht

Sonderbestimmungen  
für Minderjährige

Grundsätzlich gelten die Bestimmungen für die 
Unterbringung von Erwachsenen auch für die 
Unterbringung Minderjähriger. Soweit es zweck-
mäßig und verhältnismäßig ist, können einweisen-
de Ärzt:innen im Rahmen der Alternativenab- 
klärung den Kinder- und Jugendhilfeträger 
anhören. Im Zuge der Abklärung der Unterbrin-
gungsvoraussetzungen bei der Aufnahme müs-
sen der:die Abeitlungsleiter:in den Kinder- und 
Jugendhilfeträger anhören.

Minderjährige ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 
haben in allen Gerichtsverfahren im Sinne des UbG 
die volle Verfahrensfähigkeit vor Gericht. Unmün-
dig Minderjährige haben keine besondere Verfah-
rensfähigkeit vor Gericht, dennoch kommen auch 
ihnen Parteistellung und rechtliches Gehör zu.
Eine Unterbringung auf Verlangen ist nur noch 
ausschließlich auf Verlangen des:der Minderjäh-
rigen selbst zulässig. Es kann nicht mehr durch ein 
Verlangen des:der Erziehungsberechtigten ersetzt 
werden.
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Vermutung der Ent-
scheidungsfähigkeit zu 
medizinischen Behand-
lungen ab 14 Jahren

Krankenhaustypische 
Beschränkungen von 
Minderjährigen

Entscheidungsfähige Minderjährige (gesetzliche 
Vermutung der Entscheidungsfähigkeit ab 14 Jah-
ren) dürfen nur mit ihrer Einwilligung behandelt 
werden. Sie entscheiden höchstpersönlich, ob sie 
einer einfachen Heilbehandlung zustimmen oder 
ob sie diese Behandlung ablehnen. Eine besondere 
Heilbehandlung darf nur mit der schriftlichen Ein-
willigung entscheidungsfähiger Minderjähriger 
durchgeführt werden. Zusätzlich braucht es hier 
noch die schriftliche Einwilligung des:der Erzie-
hungsberechtigten. Nicht entscheidungsfähige 
Minderjährige dürfen nur mit Zustimmung des:der 
Erziehungsberechtigten behandelt werden. Eine 
zustimmungslose Behandlung unvertretener, 
nicht entscheidungsfähiger Minderjähriger ist  
im Gesetz nicht vorgesehen.

Maßnahmen, denen Minderjährige aufgrund ihres 
Alters in Krankenanstalten typischerweise unter-
worfen werden, werden krankenhaustypische Be- 
schränkungen genannt. Diese bedürfen keiner be- 
sonderen Anordnung, müssen aber in der Kran-
kengeschichte begründet dokumentiert werden 
und sind dem:der Erziehungsberechtigten binnen 
72 Stunden ab Durchführung mitzuteilen. Diese 
krankenhaustypischen Beschränkungen unterlie-
gen keiner eigenständigen gerichtlichen Kontrolle.
So kann die Einschränkung der Benützung von 
Mobiltelefonen nach 21:00 Uhr abends sowie 
während Therapien eine krankenhaustypische 
Beschränkung sein.

Recht auf Kontakt  
mit der ifs Patienten-
anwaltschaft

Welche Rechte hat ein:e Patient:in 
während der Unterbringung?

Rechtliche Vertretung
Untergebrachte Patient:innen haben das Recht 
auf Kontakt mit ihrer Patientenanwältin bzw. 
ihrem Patientenanwalt oder der selbst gewählten 
Vertretung. Das Krankenhauspersonal ist bei ent-
sprechender Anfrage verpflichtet, diesen Kontakt 
unverzüglich zu ermöglichen. 
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Unterstützende 
Meinungsbildung

Recht auf Information

Vertrauensperson
Der:die Patient:in hat das Recht, eine Vertrauens-
person namhaft zu machen, die ihm:ihr in den 
Unterbringungsverhandlungen stärkend zur Seite 
stehen soll. Eine Vertrauensperson kann auch 
als Übersetzer:in oder Vermittler:in wirken. Die 
Namhaftmachung einer Vertrauensperson setzt 
keine Entscheidungsfähigkeit voraus, ein natür-
licher Wille genügt. Der:die Abteilungsleiter:in ist 
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der:die 
Patient:in über das Recht, eine Vertrauensperson 
namhaft zu machen, möglichst frühzeitig und 
nachweislich aufgeklärt wird.

Aufklärung und Information
Untergebrachte Patient:innen haben das Recht, 
von der:dem verantwortlichen Ärztin bzw. Arzt 
über folgende Punkte informiert und aufgeklärt 
zu werden:

•  die Gründe der Unterbringung 

•  die Möglichkeit, eine zweite fachärztliche Unter-
suchung zu beantragen 

•  die Möglichkeit, eine Vertrauensperson namhaft 
zu machen 

•  die Möglichkeit, vor Durchführung der Behand-
lung die Entscheidung des Gerichts einholen zu 
können 

•  Diagnose und vorgesehenen 
Behandlungsschritte

Recht auf Einholung 
einer zweiten Meinung

Recht auf Anhörung

Recht auf geringstmög-
lichen Eingriff in die 
persönliche Freiheit

Recht auf „Kontakt mit 
der Außenwelt“

Zweite Meinung
Der:die Patient:in hat das Recht, eine zweite  
fachärztliche Untersuchung zur Feststellung  
der Unterbringungsgründe zu verlangen.

Anhörung im Unterbringungsverfahren
Untergebrachte Patient:innen haben das Recht, 
vor dem Gericht zu den Unterbringungsgründen 
Stellung zu nehmen, Fragen an die Sachverstän-
digen zu stellen und im Verfahren angehört zu  
werden. Zudem muss das Gutachten den Pati-
ent:innen noch vor der Tagsatzung zugestellt 
werden.

Patient:innen haben das Recht auf besondere 
Achtung ihrer Menschenwürde und auf möglichst 
minimale Eingriffe in ihre Persönlichkeitsrechte. 
Das Festbinden mit Gurten oder die Isolierung in 
einem Raum sind nur als letztes Mittel und nur 
bei drohender Gefahr für die Patient:innen oder 
andere Menschen gerechtfertigt.  
Der:die Patient:in und sein:e Patientenanwältin 
bzw. Patientenanwalt haben das Recht, diese Maß-
nahmen auf Antrag durch das Gericht überprüfen 
zu lassen. 

Kontakte nach „außen“
Das Recht, mit anderen Personen zu telefonieren 
oder Besuche zu empfangen, darf nur dann ein-
geschränkt werden, wenn dies zur Abwehr einer 
ernsten und erheblichen Gefahr oder zum Schutz 
der Rechte anderer Personen in der Abteilung 
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Schutz sonstiger 
Rechte

unerlässlich und verhältnismäßig ist. Die:der 
behandelnde Ärztin bzw. Arzt muss die Einschrän-
kung dokumentieren, begründen und die Patientin 
bzw. den Patienten sowie die ifs Patientenanwalt- 
schaft darüber verständigen. Die Einschränkun-
gen können auf Antrag der Betroffenen oder der 
ifs Patientenanwaltschaft gerichtlich überprüft 
werden. 
Der postalische Schriftverkehr von Patient:innen 
und der Kontakt mit der Patientenanwältin bzw. 
dem Patientenanwalt darf unter keinen Umstän-
den eingeschränkt werden. 

Auch „sonstige Rechte“, die im Gesetz nicht aus-
drücklich aufgezählt sind, können nur unter 
den oben beschriebenen Voraussetzungen einge-
schränkt werden. Neben den im Gesetz genannten 

Rechte betreffend 
medizinischer 
Behandlung

Rechten, wie Recht auf Tragen von Privatkleidung, 
Gebrauch persönlicher Gegenstände und Ausgang 
ins Freie, fallen nach der Rechtsprechung eine 
Videoüberwachung, der Einsatz privater Sicher-
heitsdienste, die freie Religionsausübung, der Ein-
satz von Alarmsignalen, Gangbetten, die Unter-
bringung von Jugendlichen auf einer Station für 
Erwachsene, … unter „sonstige Rechte“.

•  Ein:e entscheidungsfähige:r Patient:in darf nicht 
ohne Zustimmung behandelt werden.

•  Ein:e nicht entscheidungsfähige:r Patient:in ist 
von der Ärztin bzw. dem Arzt über das Recht 
zu informieren, vor Durchführung der Behand-
lung eine Entscheidung des Unterbringungsge-
richts beantragen zu können. Verlangt der:die 
Patient:in dies, dann darf die Behandlung erst 
nach der Zulässigerklärung durch das Unter-
bringungsgericht erfolgen. Ein entsprechender 
Antrag kann von der Fachärztin bzw. dem Fach-
arzt, der Patientin bzw. dem Patienten oder der 
ifs Patientenanwaltschaft gestellt werden.

•  Unverändert muss vor Durchführung einer 
besonderen Heilbehandlung das Unterbringungs-
gericht über die Zulässigkeit der Behandlung 
entscheiden.

•  Bei Behandlung einer:eines nicht entscheidungs-
fähigen Patientin bzw. Patienten muss die  
ifs Patientenanwaltschaft verständigt werden.
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Einsicht in die 
Krankengeschichte

Gerichtliche  
Überprüfung der 
Unterbringung und 
aller Zwangsmaß- 
nahmen

Einsicht in die Krankengeschichte
Der:die Patient:in und die ifs Patientenanwalt-
schaft haben das uneingeschränkte Recht auf  
Einsicht in die Krankengeschichte. 

Der:die Patient:in hat zudem das Recht auf 
Akteneinsicht betreffend Einweisung ins 
Krankenhaus.

Recht auf Überprüfung aller Zwangsmaßnahmen
Patient:innen haben jederzeit das Recht, eine be- 
stehende oder bereits beendete Unterbringung auf 
Antrag durch das Gericht überprüfen zu lassen. 
Darüber hinaus haben sie das Recht, prüfen zu las-
sen, ob weitergehende Beschränkungen der Bewe-
gungsfreiheit, Einschränkungen des Kontaktes 
mit der Außenwelt, Beschränkungen sonstiger 
Rechte und medizinische Behandlungen zulässig 
sind oder waren.

Die ifs Patienten-
anwaltschaft ist 
vom LKH Rankweil 
unabhängig und die 
Vertretung ist für 
die Patient:innen 
kostenlos.

Die Zwangssituation 
soll durch unsere Ver-
tretung so rasch als 
möglich aufgehoben 
werden.

Wie kann die ifs Patientenanwalt-
schaft weiterhelfen?

Der gesetzliche Auftrag
Die ifs Patientenanwaltschaft ist eine Einrichtung 
auf Grundlage des Unterbringungsgesetzes. Das 
Gesetz sieht vor, dass Patient:innen, die ohne ihre 
Zustimmung in einem psychiatrischen Kranken-
haus behandelt werden, von einer Patientenanwäl-
tin bzw. einem Patientenanwalt vertreten werden. 
Die ifs Patientenanwält:innen sind gegenüber 
Außenstehenden an die Schweigepflicht gebunden 
und der Patientin bzw. dem Patienten gegenüber 
zur Parteilichkeit verpflichtet. Ihre persönlichen 
Anliegen, Bedürfnisse und Interessen sollen wäh-
rend der Behandlung weitestgehend berücksich-
tigt werden. Durch die Vertretung durch die  
ifs Patientenanwaltschaft entstehen für die 
Patient:innen keine Kosten.

Unser Angebot

•  Vertretung im Unterbringungsverfahren

•  Vertretung beim Überprüfungsverfahren ärzt-
lich angeordneter Zwangsmaßnahmen (Aufent-
halt, Behandlung, Freiheitsbeschränkungen usw.) 

 
•  Vertretung bei Zwangseinweisung beim 

Landesverwaltungsgericht
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•  Parteiliche Vertretung und Vermittlung unmit-
telbar in der Zwangssituation gegenüber der:dem 
behandelnden Ärztin bzw. Arzt und dem 
Pflegepersonal

•  Beratung und Information über Patientenrechte, 
Unterbringungsgesetz, Alternativen zur stati-
onären Behandlung, Maßnahmenvollzug nach 
§ 21 StGB, Erstberatung und Weitervermittlung 
bezüglich Angelegenheiten im Erwachsenen-
schutzgesetz, psychiatrische Patientenver-
fügungen  ○

Ihre Ansprechpartner:innen

ifs Patientenanwalt und
Leiter ifs Patientenanwaltschaft
Mag. Christian Fehr
Telefon 05522-403-4041
christian.fehr@ifs.at 

ifs Patientenanwältin
Mag.a Stefanie Emich
Telefon 05522-403-4042
stefanie.emich@ifs.at

ifs Patientenanwalt
Mag. Helmut Faller
Telefon 05522-403-4044
helmut.faller@ifs.at

ifs Patientenanwalt
Dr. Roland Horsten
Telefon 05522-403-4043
roland.horsten@ifs.at

ifs Patientenanwaltschaft
Valdunastraße 16
6830 Rankweil
Telefon 05522-403-4040
ifs.patientenanwaltschaft@ifs.at

In den anderen Bundesländern stellt der Ver-
ein Vertretungsnetz Patientenanwält:innen 
zur Verfügung. 

Weiter Auskünfte über die im psychiatrischen 
Krankenhaus tätigen Patientenanwält:innen  
erhalten Sie in der Zentrale des Vereins:
Vertretungsnetz – Erwachsenenvertretung,  
Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung

Zentrum Rennweg, Ungargasse 66/2/3. OG, 
1030 Wien
Telefon +43 (1) 330 46 00
verein@vertretungsnetz.at
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BGBl. Nr. 155/1990, 
zulätzt geändert durch BGBL. I Nr. 77/2023

1.  Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Schutz der Persönlichkeitsrechte

§ 1. (1) Die Persönlichkeitsrechte psychisch Kr-
anker, die in eine Krankenanstalt aufgenommen 
werden, sind besonders zu schützen. Die Men-
schenwürde psychisch Kranker ist unter allen 
Umständen zu achten und zu wahren.
(2) Beschränkungen von Persönlichkeitsrechten 
sind nur zulässig, soweit sie im Verfassungsrecht, 
in diesem Bundesgesetz oder in anderen gesetz-
lichen Vorschriften ausdrücklich vorgesehen 
sind.

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für in Österrei-
ch befindliche Krankenanstalten und Abtei-
lungen für Psychiatrie sowie für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, in denen Personen in einem 
geschlossenen Bereich angehalten oder sonst 
Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit unter-
worfen werden.
(2) In Wahrnehmung der Befugnisse zur Ein-
schränkung des Rechts auf persönliche Freiheit 
und anderer Persönlichkeitsrechte nach diesem 
Bundesgesetz unterstehen der Träger der Kran-
kanstalt und der mit der Führung der psychiat-
rischen Abteilung betraute Arzt sowie die Be-
diensteten der Abteilung der Aufsicht und den 
Weisungen des Landeshauptmanns und sind 
diesem auf dessen Verlangen zur jederzeitigen 
Information verpflichtet. § 60 Abs. 2 und 3 KA-
KuG, BGBl. Nr. 1/1957, gilt sinngemäß.

(3) Im Sinn dieses Bundesgesetzes bedeutet:
1. Patient: die Person, die in einer psychiatrischen 
Abteilung untergebracht ist;
2. psychiatrische Abteilung: eine Krankenanstalt 
für Psychiatrie oder eine Abteilung für Psychiat-
rie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie;
3. Unterbringung: die Anhaltung von Patienten 
in einem geschlossenen Bereich oder sonstige 
Beschränkungen der Bewegungsfreiheit von Pa-
tienten;
4. Abteilungsleiter: der mit der Führung der psy-
chiatrischen Abteilung betraute Facharzt oder 
sein Vertreter;
5. Facharzt: ein Facharzt für Psychiatrie, für 
Psychiatrie und Neurologie, für Neurologie und 
Psychiatrie oder für Psychiatrie und Psychothe-
rapeutische Medizin;
6. Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie: 
ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapeutische Medizin, für Kinder- und Jugend-
heilkunde mit einer anerkannten ergänzenden 
speziellen Ausbildung in Kinder- und Jugend-
psychiatrie oder ein Facharzt im Sinn der Z 5 mit 
einer solchen Ausbildung;
7. Verein: der für die Namhaftmachung von Pa-
tientenanwälten nach der Lage der psychiat-
rischen Abteilung örtlich zuständige Verein im 
Sinn des § 1 ErwSchVG, BGBl. Nr. 156/1990;
8. Patientenanwalt: die vom Verein dem ärzt-
lichen Leiter der Krankenanstalt und dem Vor-
steher des Bezirksgerichts als Patientenanwalt 
schriftlich namhaft gemachte sowie jede nach § 
43 bestellte Person;
9. gewählter Vertreter: ein vom Patienten nach § 
16 selbst gewählter Vertreter;
10. gesetzlicher Vertreter: ein Vorsorgebevoll-
mächtigter, sobald der Eintritt des Vorsorgefalls 
im Österreichischen Zentralen Vertretungsver-

Unterbringungsgesetz (UbG) zeichnis (ÖZVV) eingetragen ist, ein gewählter 
oder gesetzlicher Erwachsenenvertreter nach 
der Registrierung im ÖZVV oder ein gerichtlicher 
Erwachsenenvertreter, jeweils mit entspre-
chendem Wirkungsbereich, oder ein Erziehungs-
berechtigter;
11. Erziehungsberechtigter: eine im Rahmen der 
Obsorge oder sonst im Einzelfall im Bereich der 
Pflege und Erziehung vertretungsbefugte Per-
son;
12. Vertreter: Patientenanwalt, gewählter Vertre-
ter und gesetzlicher Vertreter;
13. Vertrauensperson: eine vom Patienten zur 
Unterstützung der Meinungsbildung nach § 16a 
namhaft gemachte Person; 
14. Angehörige: die Eltern und Großeltern, voll-
jährige Kinder und Enkelkinder, Geschwister, 
Nichten und Neffen, Ehegatte oder eingetra-
gener Partner oder Lebensgefährte, wenn dieser 
mit der betroffenen Person seit mindestens drei 
Jahren im gemeinsamen Haushalt lebt, sowie die 
von der betroffenen Person in einer Erwachse-
nenvertreter-Verfügung bezeichnete Person;
15. besondere Heilbehandlung: eine medizinische 
Behandlung, die gewöhnlich mit einer schweren 
oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körper-
lichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit 
verbunden ist.

2. Abschnitt
Voraussetzungen der Unterbringung

§ 3. In einer psychiatrischen Abteilung darf nur 
untergebracht werden, wer
1. an einer psychischen Krankheit leidet und im 
Zusammenhang damit sein Leben oder seine 
Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit 
anderer ernstlich und erheblich gefährdet und
2. nicht in anderer Weise, insbesondere außer-
halb einer psychiatrischen Abteilung, ausrei-
chend ärztlich behandelt oder betreut werden 
kann. 

3. Abschnitt
Unterbringung auf Verlangen

Verlangen

§ 4. (1) Eine Person, bei der die Voraussetzungen 
der Unterbringung vorliegen, darf auf ihr eige-
nes Verlangen nur dann untergebracht werden, 
wenn sie entscheidungsfähig ist. Eine nicht 
entscheidungsfähige Person darf weder auf ihr 
Verlangen noch auf Verlangen ihres Vertreters 
untergebracht werden.

(2) Das Verlangen muss vor der Unterbringung ei-
genhändig schriftlich gestellt werden. Dies hat in 
Gegenwart des Abteilungsleiters zu geschehen.
(3) Das Verlangen kann jederzeit widerrufen 
werden. Dazu genügt es, dass die Person zu er-
kennen gibt, dass sie nicht mehr untergebracht 
sein will. Auf dieses Recht des Widerrufs hat der 
Abteilungsleiter den Aufnahmewerber vor der 
Aufnahme hinzuweisen. Ein Verzicht darauf ist 
unwirksam.

Aufnahmeuntersuchung, Belehrung und Ver-
ständigung

§ 6. (1) Der Abteilungsleiter hat den Aufnahme-
werber zu untersuchen. Dieser darf nur aufge-
nommen werden, wenn nach dem ärztlichen 
Zeugnis des Abteilungsleiters die Vorausset-
zungen der Unterbringung sowie die Entschei-
dungsfähigkeit (§ 4 Abs. 1) vorliegen.
(2) Das Ergebnis der Untersuchung ist in der 
Krankengeschichte oder, wenn die Vorausset-
zungen der Unterbringung nicht vorliegen, auf 
sonst geeignete Weise zu dokumentieren. Das 
ärztliche Zeugnis ist der Dokumentation als Be-
standteil anzuschließen.
(3) Der Abteilungsleiter hat den aufgenommenen 
Patienten auf die Einrichtung des Patientenan-
walts sowie auf die Möglichkeiten einer Vertre-
tung (§ 14 Abs. 3) und Auskunftserteilung (§ 15 
Abs. 2) durch diesen hinzuweisen.
(4) Der Abteilungsleiter hat von der Unterbrin-
gung unverzüglich den Vertreter des Patienten 
und dessen Vertrauensperson sowie einen Ange-
hörigen, der mit ihm im gemeinsamen Haushalt 
lebt oder für ihn sorgt, oder die Einrichtung, die 
ihn umfassend betreut, zu verständigen. Der 
Verständigung des Vertreters ist eine maschin-
schriftliche Ausfertigung des ärztlichen Zeug-
nisses nach Abs. 1 anzuschließen.

Dauer der Unterbringung auf Verlangen

§ 7. Die Unterbringung auf Verlangen darf nur 
sechs Wochen, auf erneutes Verlangen aber ins-
gesamt längstens zehn Wochen dauern; für das 
erneute Verlangen gelten die §§ 3 bis 6 sinnge-
mäß. Eine Verlängerung der Unterbringung über 
diese Fristen hinaus ist nicht zulässig
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4. Abschnitt
Unterbringung ohne Verlangen

Ärztliche Untersuchung und Bescheinigung

§ 8. (1) Eine Person darf gegen oder ohne ihren 
Willen nur dann in eine psychiatrische Abteilung 
gebracht werden, wenn sie ein im öffentlichen 
Sanitätsdienst stehender Arzt, ein Polizeiarzt 
oder ein vom Landeshauptmann ermächtigter 
Arzt untersucht und bescheinigt, dass die Vo-
raussetzungen der Unterbringung vorliegen.
(2) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz hat mit Verord-
nung die fachlichen und persönlichen Voraus-
setzungen für eine Ermächtigung zur Durchfüh-
rung der in § 8 Abs. 1 genannten Untersuchung 
und Bescheinigung sowie für die Entziehung der 
Ermächtigung festzulegen. In Wahrnehmung der 
Aufgaben dieses Bundesgesetzes unterstehen die 
ermächtigten Ärzte der Aufsicht und den Wei-
sungen des Landeshauptmanns und sind diesem 
auf dessen Verlangen zur jederzeitigen Informa-
tion verpflichtet.
(3) Der in Abs. 1 genannte Arzt hat nachweislich 
abzuklären, ob die betroffene Person in anderer 
Weise als durch Unterbringung ausreichend me-
dizinisch behandelt oder betreut werden kann; 
dazu kann, soweit dies zweckmäßig und verhält-
nismäßig ist, insbesondere
1. ein Gespräch mit der betroffenen Person, mit 
anwesenden Angehörigen oder sonst naheste-
henden Personen sowie mit von der betroffenen 
Person namhaft gemachten Personen,
2. ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder 
dem betreuenden Dienst oder
3. die Beiziehung eines mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Krisendienstes, wenn ein solcher re-
gional zur Verfügung steht, dienen.
(4) Der Arzt hat in der Bescheinigung leserlich 
seine Kontaktdaten und weiters im Einzelnen die 
Gründe anzuführen, aus denen er das Vorliegen 
einer psychischen Krankheit und einer daraus 
resultierenden Gefährdung im Sinn des § 3 Z 1 
annimmt sowie darzulegen, weshalb diese Ge-
fährdung nur durch Aufnahme in einer psychi-
atrischen Abteilung abgewendet werden kann.

Vorführung durch die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes

§ 9. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes sind verpflichtet, eine Person, bei der sie 
aus besonderen Gründen die Voraussetzungen 

des § 3 Z 1 für gegeben erachten, zur Untersu-
chung zu einem Arzt im Sinn des § 8 Abs. 1 zu brin-
gen oder diesen der Amtshandlung beizuziehen.
(2) Bescheinigt der Arzt das Vorliegen der Voraus-
setzungen der Unterbringung, so haben die Or-
gane des öffentlichen Sicherheitsdienstes die be-
troffene Person in eine psychiatrische Abteilung 
zu bringen oder die Verbringung zu veranlassen. 
Wird eine solche Bescheinigung nicht ausge-
stellt, so darf die betroffene Person nicht länger 
angehalten werden.
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes können die betroffene Person auch ohne Un-
tersuchung und Bescheinigung im Sinn des § 8 in 
eine psychiatrische Abteilung bringen, wenn 
1. die Beiziehung eines Arztes nach § 8 Abs. 1 für 
die betroffene Person, insbesondere wegen der 
damit verbundenen Wartezeit oder Wegstrecken, 
unzumutbar ist,
2. sie von einem Facharzt oder einem Facharzt 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie beigezogen 
werden, der nachvollziehbar im Rahmen seiner 
Behandlung oder Betreuung der betroffenen 
Person die Voraussetzungen des § 3 für gegeben 
erachtet,
3. sie von einem Notarzt beigezogen werden, der 
nachvollziehbar im Rahmen seiner Behandlung 
der betroffenen Person die Voraussetzungen des 
§ 3 für gegeben erachtet,
4. ein ohne Verlangen untergebrachter Patient 
nicht länger als sieben Tage der psychiatrischen 
Abteilung eigenmächtig ferngeblieben ist und 
der Abteilungsleiter die Voraussetzungen des § 3 
weiterhin für gegeben erachtet,
5. ein ohne Verlangen untergebrachter Patient 
nicht länger als sieben Tage in einer anderen 
Abteilung oder in einer anderen Krankenanstalt 
behandelt wurde und nun nicht freiwillig in die 
psychiatrische Abteilung zurückkehrt, obwohl 
der Abteilungsleiter die Voraussetzungen des § 3 
weiterhin für gegeben erachtet, oder
6. Gefahr im Verzug vorliegt.
(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes haben die notwendigen Vorkehrungen zur 
Abwehr von Gefahren zu treffen, unter mög-
lichster Schonung der betroffenen Person vor-
zugehen und erforderlichenfalls den örtlichen 
Rettungsdienst beizuziehen. Sie sind ermächtigt, 
die Vorführung mit unmittelbarer Zwangsgewalt 
durchzusetzen. Die psychiatrische Abteilung, in 
die die betroffene Person gebracht werden soll, 
ist vom Rettungsdienst vorab zu verständigen. 
Wird kein Rettungsdienst beigezogen, so haben 

die vorführenden Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes die psychiatrische Abteilung 
vorab zu verständigen.
(5) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes sind – wenn die betroffene Person nach 
entsprechender Belehrung nicht widerspricht 
– ermächtigt, von deren Vorführung in die psy-
chiatrische Abteilung einen Angehörigen, der 
mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebt oder für 
sie sorgt, zu verständigen. Die betroffene Person 
hat das Recht, dass auf ihr Verlangen unverzüg-
lich ein Angehöriger, ein gewählter Vertreter, ein 
gesetzlicher Vertreter oder eine von ihr namhaft 
gemachte Person von der Amtshandlung ver-
ständigt wird.
(6) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes sind verpflichtet, in einem Bericht über die 
Amtshandlung die Gründe, die zur Annahme 
des Vorliegens einer psychischen Krankheit so-
wie einer damit im Zusammenhang stehenden 
Gefährdung geführt haben, bei Gefährdung 
anderer, ob gegebenenfalls ein Betretungs- und 
Annäherungsverbot gemäß § 38a Abs. 1 SPG oder 
eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b, 382c 
oder 382d EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde, 
die vorführende Sicherheitsdienststelle und die 
Sicherheitsbehörde, der die Amtshandlung zuzu-
rechnen ist, anzuführen.

Aufnahmeuntersuchung, Belehrung und  
Verständigung

§ 10. (1) Der Abteilungsleiter hat die betroffene 
Person unverzüglich zu untersuchen. Zur Abklä-
rung, ob die betroffene Person in anderer Weise 
als durch Unterbringung ausreichend medizi-
nisch behandelt oder betreut werden kann, hat 
er in sinngemäßer Anwendung des § 8 Abs. 3 die 
erforderlichen Erhebungen durchzuführen. Die 
betroffene Person muss aufgenommen werden, 
wenn nach seinem ärztlichen Zeugnis die Vo-
raussetzungen der Unterbringung vorliegen.
(2) Der Abteilungsleiter hat den aufgenom-
menen Patienten ehestens über die Gründe der 
Unterbringung zu unterrichten. Er hat von der 
Unterbringung unverzüglich den Vertreter des 
Patienten und dessen Vertrauensperson sowie 
einen Angehörigen, der mit ihm im gemein-
samen Haushalt lebt oder für ihn sorgt, oder 
die Einrichtung, die ihn umfassend betreut, zu 
verständigen. Der Verständigung des Vertreters 
ist eine Ausfertigung des ärztlichen Zeugnisses 
nach Abs. 1 anzuschließen.

(3) Verlangt dies der Patient, sein Vertreter oder 
der Abteilungsleiter, so hat ein weiterer Facharzt 
den Patienten spätestens am Vormittag des auf 
das Verlangen folgenden Werktags zu untersu-
chen und ein zweites ärztliches Zeugnis über 
das Vorliegen der Voraussetzungen der Unter-
bringung zu erstellen, es sei denn, dass die An-
hörung (§ 19) bereits stattgefunden hat oder die 
Unterbringung bereits aufgehoben worden ist 
(§ 32); auf dieses Recht hat der Abteilungsleiter 
den Patienten hinzuweisen. Liegen die Voraus-
setzungen der Unterbringung nach dem zweiten 
ärztlichen Zeugnis nicht (mehr) vor, so ist die Un-
terbringung sogleich aufzuheben. Eine maschin-
schriftliche Ausfertigung des zweiten ärztlichen 
Zeugnisses ist dem Vertreter unverzüglich zu 
übermitteln. Der Samstag gilt nicht als Werktag.
(4) Das Ergebnis der Untersuchungen ist in der 
Krankengeschichte oder, wenn die Vorausset-
zungen der Unterbringung nicht vorliegen, auf 
sonst geeignete Weise zu dokumentieren. Die 
ärztlichen Zeugnisse sind der Dokumentation in 
maschinschriftlicher Ausfertigung anzuschlie-
ßen.
(5) Wird die betroffene Person nicht aufgenom-
men, so hat sich der Abteilungsleiter nachweis-
lich um eine angemessene soziale und psychiat-
rische Betreuung derselben zu bemühen, soweit 
er eine solche für erforderlich hält.
(6) Der Abteilungsleiter hat vom Umstand, dass 
die betroffene Person nicht aufgenommen wird, 
ihren Vertreter und eine von ihr namhaft ge-
machte Person zu verständigen. Im Fall eines 
Erwachsenenvertreters ist dieser unabhängig 
von seinem Wirkungsbereich zu verständigen, es 
sei denn die betroffene Person ist schon umfas-
send betreut. Wenn die betroffene Person nach 
entsprechender Belehrung nicht widerspricht, 
hat der Abteilungsleiter einen Angehörigen, der 
mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebt oder für 
sie sorgt, oder die Einrichtung, die sie umfassend 
betreut, zu verständigen.

§ 11. § 10 ist auch anzuwenden, wenn
1. bei einem sonst in die psychiatrische Abteilung 
aufgenommenen, in seiner Bewegungsfreiheit 
nicht beschränkten Menschen Grund für die 
Annahme besteht, dass die Voraussetzungen der 
Unterbringung vorliegen, oder
2. ein auf Verlangen Untergebrachter das Ver-
langen widerruft oder nach Ablauf von sechs 
Wochen nicht erneut erklärt oder die zulässige 
Gesamtdauer der Unterbringung auf Verlangen 
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abgelaufen ist und jeweils Grund für die Annah-
me besteht, dass die Voraussetzungen der Unter-
bringung weiterhin vorliegen.

5. Abschnitt
Gerichtliche Überprüfung

Zuständigkeit des Gerichtes und Verfahren

§ 12. (1) Zur Besorgung der nach diesem Bundesge-
setz dem Gericht übertragenen Aufgaben ist das 
Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel die 
psychiatrische Abteilung liegt. Dies gilt auch bei 
Patienten, hinsichtlich deren ein Pflegschaftsver-
fahren bei einem anderen Gericht anhängig ist.
(2) Das Gericht entscheidet im Verfahren außer 
Streitsachen. Soweit im Folgenden nichts an-
deres bestimmt wird, sind auf das Verfahren 
die allgemeinen Bestimmungen des Außerstrei-
tgesetzes, BGBl. I Nr. 111/2003, anzuwenden. § 
116a Abs. 1, 3 und 4 AußStrG gilt sinngemäß, für 
minderjährige Patienten ab Vollendung des 14. 
Lebensjahres

Vertretung des Patienten

§ 13. (1) Der Patient wird nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen von dem für die Nam-
haftmachung von Patientenanwälten nach 
der Lage der psychiatrischen Abteilung örtlich 
zuständigen Verein im Sinn des § 1 ErwSchVG 
(im Folgenden Verein) vertreten. Dieser hat 
dem ärztlichen Leiter der Krankenanstalt und 
dem Vorsteher des zuständigen Bezirksgerichts 
schriftlich in ausreichender Zahl Patientenan-
wälte namhaft zu machen, die zuvor von ihm 
ausgebildet und für die besonderen Verhältnisse 
in Unterbringungssachen geschult wurden. Ih-
nen kommt die Ausübung der Vertretungsbefug-
nisse des Vereins zu.
(2) Der Vorsteher des Bezirksgerichts hat den Na-
men und die Büroadresse jedes Patientenanwalts 
in der Ediktsdatei kundzumachen. Wenn der 
Verein die Namhaftmachung eines Patientenan-
walts widerruft, hat der Vorsteher des Bezirksge-
richts die Kundmachung zu berichtigen.
(3) Zustellungen, Mitteilungen und Verständi-
gungen an den Verein sind an die jeweils als 
Büroadresse bekanntgegebene Abgabestelle zu 
bewirken.

§ 14. (1) Der Verein wird mit der Aufnahme eines 
ohne Verlangen untergebrachten Patienten kraft 
Gesetzes dessen Vertreter und vertritt diesen in 

dem in diesem Bundesgesetz vorgesehenen ge-
richtlichen Verfahren und bei der Wahrnehmung 
der insbesondere in den §§ 33 bis 39 verankerten 
Rechte.
(2) Der Verein kann vom Patienten zur Vertretung 
bei der Wahrung der aus diesem Bundesgesetz 
erwachsenen Rechte auch vor den Verwaltungs-
gerichten und anderen Behörden bevollmächtigt 
werden.
(3) Die Vertretungsbefugnis des Patientenan-
walts bleibt nach der Aufhebung der Unterbrin-
gung und nach dem Tod des Patienten für Ver-
tretungshandlungen, die sich auf Sachverhalte 
während der Unterbringung beziehen, aufrecht.
(4) Durch die in den Abs. 1 bis 3 genannten Vertre-
tungsbefugnisse werden die Handlungsfähigkeit 
des Patienten und die Vertretungsbefugnis eines 
sonstigen Vertreters nicht beschränkt.
(5) Der Abteilungsleiter hat dafür zu sorgen, dass 
der Patient nachweislich Auskunft darüber er-
hält, wer sein Patientenanwalt ist, und dass er 
sich mit diesem vertraulich besprechen kann. 
Die Auskunft ist auch dem gesetzlichen Vertreter 
und der Vertrauensperson des Patienten und auf 
Verlangen des Patienten auch dessen Angehöri-
gen zu erteilen.
(6) Auch einem auf Verlangen untergebrachten 
Patienten ist auf sein Ersuchen die Möglichkeit 
zu geben, sich mit dem Patientenanwalt vertrau-
lich zu besprechen. Hegt der Patientenanwalt 
Zweifel an der Wirksamkeit des Verlangens nach 
Unterbringung, so hat er dies dem Abteilungslei-
ter mitzuteilen. Mit Zustimmung des Patienten 
vertritt er diesen namens seines Vereins bei der 
Wahrnehmung der in den §§ 33 bis 39 veran-
kerten Rechte; Abs. 4 gilt sinngemäß.

§ 15. (1) Der Patientenanwalt hat den Patienten 
über beabsichtigte Vertretungshandlungen und 
sonstige wichtige Angelegenheiten oder Maß-
nahmen zu unterrichten und den Wünschen des 
Patienten zu entsprechen, soweit dessen Wohl 
hierdurch nicht erheblich gefährdet ist und dies 
dem Patientenanwalt zumutbar ist.
(2) Ein Patientenanwalt hat in die psychiatrische 
Abteilung aufgenommenen Patienten sowie 
deren Vertretern, Angehörigen und Vertrauens-
personen auf ihr jeweiliges Ersuchen die nötigen 
allgemeinen Auskünfte über die Unterbringung 
oder den Aufenthalt in einer psychiatrischen Ab-
teilung zu erteilen.

§ 16. (1) Der Patient kann auch selbst einen Vertre-
ter wählen, und zwar durch Erteilung einer Voll-
macht; dieser gewählte Vertreter hat das Gericht 
von der Bevollmächtigung und der Beendigung 
des Vollmachtsverhältnisses zu verständigen.
(2) Die Vertretungsbefugnis des Vereins bleibt 
trotz Bevollmächtigung eines gewählten Vertre-
ters im Sinn des Abs. 1 aufrecht.
(3) Von der Begründung oder der Beendigung des 
Vollmachtsverhältnisses eines Patienten hat das 
Gericht den Verein und den Abteilungsleiter zu 
verständigen.

Unterstützung des Patienten durch eine Ver-
trauensperson

§ 16a. (1) Der Patient hat das Recht, dem Abtei-
lungsleiter jederzeit eine Vertrauensperson nam-
haft zu machen. Diese hat die Aufgabe, den Pa-
tienten in seiner Meinungsbildung zu unterstüt-
zen; Vertretungsbefugnisse kommen ihr nicht zu.
(2) Der Abteilungsleiter hat dafür zu sorgen, dass 
der Patient über sein Recht auf Namhaftma-
chung einer Vertrauensperson möglichst früh-
zeitig und nachweislich informiert wird.

Verständigung des Gerichtes

§ 17.  Wird eine Person ohne Verlangen in eine 
psychiatrische Abteilung aufgenommen (§§ 10 
und 11), so hat der Abteilungsleiter hievon un-
verzüglich das Gericht zu verständigen. Der 
Verständigung ist eine maschinschriftliche Aus-
fertigung des ärztlichen Zeugnisses (§ 10 Abs. 1) 
anzuschließen. Ein gemäß § 10 Abs. 3 erstelltes 
zweites ärztliches Zeugnis ist dem Gericht un-
verzüglich in maschinschriftlicher Ausfertigung 
zu übermitteln.

Gegenstand des Verfahrens

§ 18.  Über die Zulässigkeit der Unterbringung des 
Patienten in den Fällen der §§ 10 und 11 hat das 
Gericht nach Prüfung der Voraussetzungen der 
Unterbringung zu entscheiden.

Anhörung des Patienten

§ 19. (1) Das Gericht hat sich binnen vier Tagen 
ab Kenntnis von der Unterbringung einen per-
sönlichen Eindruck vom Patienten in der psy-
chiatrischen Abteilung zu verschaffen. Es hat 
ihn über Grund und Zweck des Verfahrens zu 

unterrichten und hiezu zu hören. Sofern dies im 
Rahmen der Behandlung vertretbar ist, hat der 
Abteilungsleiter dafür zu sorgen, dass der Pati-
ent nicht unter einer die Anhörung beeinträchti-
genden medizinischen Behandlung steht.
(2) Das Gericht hat Einsicht in die Krankenge-
schichte zu nehmen sowie den Abteilungsleiter, 
den Patientenanwalt und – sofern sie in der psy-
chiatrischen Abteilung anwesend sind – den ge-
wählten Vertreter, den gesetzlichen Vertreter, die 
Vertrauensperson und einen Angehörigen des 
Patienten zu hören.
(3) Das Gericht kann der Anhörung des Patienten 
einen nicht der Krankenanstalt angehörenden 
Facharzt als Sachverständigen beiziehen. Dem 
Patienten, seinem Vertreter sowie dem Abtei-
lungsleiter ist Gelegenheit zu geben, Fragen zu 
stellen.
(4) Das Gericht kann die Anhörung unter Ver-
wendung geeigneter technischer Kommunikati-
onsmittel zur Wort- und Bildübertragung durch-
führen und auf diese Weise der Anhörung beizu-
ziehende Personen teilnehmen lassen, wenn die 
Gesundheit einer am Verfahren beteiligten Per-
son durch ihre persönliche Teilnahme aufgrund 
einer allgemein vorherrschenden Krisensituati-
on ernstlich gefährdet wäre und die Gefährdung 
nicht anders abgewendet werden kann.

§ 20. (1) Gelangt das Gericht bei der Anhörung 
zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen der Un-
terbringung vorliegen, so hat es diese vorläufig 
bis zur Entscheidung nach § 26 Abs. 1 für zuläs-
sig zu erklären und eine mündliche Verhandlung 
anzuberaumen, die spätestens innerhalb von 14 
Tagen nach der Anhörung stattzufinden hat.
(2) Gelangt das Gericht hingegen zum Ergebnis, 
dass die Voraussetzungen der Unterbringung 
nicht vorliegen, so hat es diese für unzulässig zu 
erklären. In diesem Fall ist die Unterbringung 
sogleich aufzuheben, es sei denn, der Abteilungs-
leiter erklärt, dass er gegen den Beschluss Rekurs 
erhebt, und das Gericht erkennt diesem Rekurs 
sogleich aufschiebende Wirkung zu. Die Verwei-
gerung der aufschiebenden Wirkung lässt das 
Rekursrecht unberührt. Der Rekurs ist jedenfalls 
innerhalb von drei Tagen auszuführen.
(3) Abgesehen von dem in Abs. 2 vorgesehenen 
Rekurs ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht 
zulässig.
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Mündliche Verhandlung

§ 22. (1) Zur Vorbereitung der mündlichen Ver-
handlung hat das Gericht einen oder mehrere, 
auf Verlangen des Patienten oder seines Vertre-
ters aber jedenfalls einen zweiten Sachverstän-
digen (§ 19 Abs. 3) zu bestellen. Der Sachverstän-
dige hat den Patienten unverzüglich zu untersu-
chen, die Krankengeschichte einzusehen und ein 
schriftliches Gutachten über das Vorliegen der 
Voraussetzungen der Unterbringung zu erstat-
ten. Das Gutachten ist für den Patienten mög-
lichst verständlich zu begründen.
(2) Das Gericht hat die Ladung zur mündlichen 
Verhandlung sowie den Beschluss auf Bestellung 
des Sachverständigen dem Patienten, dessen 
Vertreter, dem Sachverständigen und dem Abtei-
lungsleiter sowie – auf Verlangen des Patienten 
– dessen Vertrauensperson zuzustellen.
(3) Der Sachverständige hat sein Gutachten dem 
Gericht, dem Patienten, dessen Vertreter und 
dem Abteilungsleiter sowie – auf Verlangen des 
Patienten – dessen Vertrauensperson rechtzeitig 
vor der mündlichen Verhandlung zu übermitteln.
§ 23. (1) Erforderlichenfalls hat das Gericht wei-
tere Ermittlungen über das Vorliegen der Voraus-
setzungen der Unterbringung durchzuführen. 
Es kann auch dem Patienten nahestehende Per-
sonen sowie sonstige Personen und Stellen, die 
dessen medizinische Behandlung oder Betreu-
ung außerhalb der psychiatrischen Abteilung 
bisher übernommen haben oder zukünftig über-
nehmen könnten, hören oder deren schriftliche 
Äußerungen einholen.
(2) Auf Ersuchen des Gerichtes haben auch die Si-
cherheitsbehörden einzelne Ermittlungen über 
das Vorliegen der Voraussetzungen der Unter-
bringung durchzuführen.

§ 24. Der Abteilungsleiter hat vor Beginn der 
mündlichen Verhandlung dem Gericht die Kran-
kengeschichte zugänglich zu machen und dafür 
zu sorgen, dass der Patient an der mündlichen 
Verhandlung teilnehmen kann. Dabei ist auch 
darauf zu achten, dass andere Patienten die Ver-
handlung tunlichst nicht wahrnehmen können.

§ 25. (1) Die mündliche Verhandlung ist nicht öf-
fentlich. Auf Verlangen des Patienten oder seines 
Vertreters ist die Öffentlichkeit jedenfalls herzu-
stellen. § 140 Abs. 2 und 3 AußStrG ist anzuwenden.
(2) Das Gericht hat auch erschienene Auskunfts-
personen zu vernehmen. Dem Patienten, seinem 

Vertreter sowie dem Abteilungsleiter ist Gele-
genheit zu geben, zu den für die Entscheidung 
wesentlichen Umständen Stellung zu nehmen 
sowie Fragen an die Auskunftspersonen und an 
den Sachverständigen zu stellen.
(3) Das Gericht kann die mündliche Verhand-
lung unter Verwendung geeigneter technischer 
Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildüber-
tragung durchführen, auf diese Weise Beweise 
in der mündlichen Verhandlung oder außerhalb 
dieser aufnehmen und sonst der Verhandlung 
beizuziehende Personen teilnehmen lassen, 
wenn die Gesundheit einer am Verfahren betei-
ligten Person durch ihre persönliche Teilnahme 
aufgrund einer allgemein vorherrschenden Kri-
sensituation ernstlich gefährdet wäre und die 
Gefährdung nicht anders abgewendet werden 
kann. § 18 Abs. 2 AußStrG ist nicht anzuwenden

Beschluss

§ 26. (1) Am Schluss der mündlichen Verhandlung 
hat das Gericht über die Zulässigkeit der Unter-
bringung zu entscheiden. Der Beschluss ist in der 
mündlichen Verhandlung in Gegenwart des Pati-
enten zu verkünden, zu begründen und diesem 
möglichst verständlich zu erläutern.
(2) Erklärt das Gericht die Unterbringung für 
zulässig, so hat es hiefür zugleich eine Frist fest-
zusetzen; diese darf drei Monate ab Beginn der 
Unterbringung nicht übersteigen.
(3) Erklärt das Gericht die Unterbringung für un-
zulässig, so ist diese sogleich aufzuheben, es sei 
denn, der Abteilungsleiter erklärt, dass er gegen 
den Beschluss Rekurs erhebt und das Gericht 
erkennt diesem Rekurs sogleich aufschiebende 
Wirkung zu. Die Verweigerung der aufschie-
benden Wirkung lässt das Rekursrecht unbe-
rührt.

Zustellung

§ 27. Das Gericht hat, wenn die Unterbringung 
noch andauert, den Beschluss innerhalb von 
sieben Tagen schriftlich auszufertigen. Der Be-
schluss ist dem Patienten, dessen Vertreter sowie 
dem Abteilungsleiter mit Zustellnachweis zuzu-
stellen.

Rechtsmittel

§ 28. (1) Gegen den Beschluss, mit dem die Unter-
bringung für zulässig erklärt wird, können der 

Patient und sein Vertreter innerhalb von 14 Ta-
gen ab Zustellung Rekurs erheben.
(2) Gegen den Beschluss, mit dem die Unter-
bringung für unzulässig erklärt wird, kann der 
Abteilungsleiter innerhalb von sieben Tagen 
Rekurs erheben. Im Falle einer nach § 26 Abs. 3 
zuerkannten aufschiebenden Wirkung hat das 
Gericht erster Instanz unmittelbar nach Einlan-
gen des Rekurses des Abteilungsleiters zu prüfen, 
ob dem Rekurs weiter aufschiebende Wirkung 
zukommt. Gegen diese Entscheidung ist ein ab-
gesondertes Rechtsmittel nicht zulässig.
(3) Das Recht zur Rekursbeantwortung kommt 
nur dem Patienten und seinem Vertreter gegen 
Rechtsmittel des Leiters der Einrichtung zu. Die 
Rekursbeantwortung ist innerhalb von sieben 
Tagen ab Zustellung des Rechtsmittels einzu-
bringen.

§ 29. (1) Das Gericht zweiter Instanz hat, sofern 
der Patient noch untergebracht ist, innerhalb 
von vierzehn Tagen ab Einlangen der Akten zu 
entscheiden.
(2) Das Gericht hat das Verfahren selbst zu ergän-
zen oder neu durchzuführen, soweit es dies für 
erforderlich hält. Einen persönlichen Eindruck 
vom Patienten darf es sich auch durch ein Mit-
glied des Senates verschaffen. § 25 Abs. 3 ist sinn-
gemäß anzuwenden.
(3) Beschließt das Gericht zweiter Instanz, die 
Unterbringung für unzulässig zu erklären, so 
hat es, sofern die Unterbringung noch aufrecht 
ist, unverzüglich den Abteilungsleiter und den 
Patientenanwalt zu verständigen. Die Unterbrin-
gung ist in diesem Fall sogleich aufzuheben.

§ 29a.  Im Revisionsrekursverfahren gelten die §§ 
28 Abs. 3 und 29 Abs. 3 sinngemäß.

Weitere Unterbringung

§ 30. (1) Wird die Unterbringung nicht spätestens 
mit Ablauf der festgesetzten Frist aufgehoben, 
so hat das Gericht erneut, erforderlichenfalls 
auch mehrmals, über die Zulässigkeit der Unter-
bringung zu entscheiden. Die Frist, für die eine 
weitere Unterbringung für zulässig erklärt wird, 
darf jeweils sechs Monate nicht übersteigen.
(2) Über ein Jahr hinaus darf eine weitere Un-
terbringung nur für zulässig erklärt werden, 
wenn dies auf Grund der übereinstimmenden 
Gutachten zweier Sachverständiger (§ 19 Abs. 3), 
die tunlichst im bisherigen Verfahren noch nicht 

herangezogen worden sind, aus besonderen me-
dizinischen Gründen erforderlich ist. In diesem 
Fall darf die Unterbringung jeweils für längstens 
ein Jahr für zulässig erklärt werden.
(2a) Wurde die weitere Unterbringung bereits 
einmal gemäß Abs. 2 über ein Jahr hinaus für 
zulässig erklärt, so reicht für eine weitere Verlän-
gerung der Unterbringung ein Gutachten eines 
Sachverständigen im Sinn des Abs. 2 aus. Das 
Recht des Patienten und seines Vertreters, nach 
§ 22 Abs. 1 die Bestellung eines zweiten Sachver-
ständigen zu verlangen, bleibt unberührt.
(3) Der Abteilungsleiter hat spätestens vier Tage 
vor dem Ablauf der vom Gericht festgesetz-
ten Frist dem Gericht mitzuteilen, aus welchen 
Gründen er die weitere Unterbringung für erfor-
derlich hält.
(4) Die §§ 19 bis 29 sind sinngemäß anzuwenden.

6. Abschnitt
Aufhebung der Unterbringung

§ 31. (1) Vor Ablauf der festgesetzten Fristen ist 
über die Zulässigkeit der Unterbringung zu ent-
scheiden, wenn der Patient oder sein Vertreter 
dies beantragt oder das Gericht begründete Be-
denken gegen das weitere Vorliegen der Voraus-
setzungen der Unterbringung hegt.
(2) Die §§ 22 bis 29 sind sinngemäß anzuwenden.

§ 32. (1) Der behandelnde Arzt hat das weitere 
Vorliegen der Unterbringungsvoraussetzungen 
in der Krankengeschichte zumindest wöchent-
lich, sollte aber die Unterbringung bereits über 
sechs Monate andauern, zumindest monatlich 
zu dokumentieren.
(2) Unbeschadet der Fälle, in denen das Gericht 
die Unterbringung des Patienten für nicht oder 
für nicht mehr zulässig erklärt, hat der Abtei-
lungsleiter die Unterbringung jederzeit aufzu-
heben, wenn deren Voraussetzungen nicht mehr 
vorliegen.
(3) Der Abteilungsleiter hat die Unterbringung 
außerdem aufzuheben, wenn
1. ein ohne Verlangen untergebrachter Patient 
der Abteilung eigenmächtig ferngeblieben ist 
und seit Bekanntwerden dieses Umstandes 24 
Stunden vergangen sind,
2. ein Patient länger als 24 Stunden außerhalb 
der psychiatrischen Abteilung behandelt wurde, 
oder
3. in den Fällen der Z 1 und 2 zwar noch nicht 24 
Stunden vergangen sind, eine rechtzeitige Rück-
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führung bis zur gerichtlichen Entscheidung nach 
den §§ 20 oder 26 Abs. 1 aber nicht möglich ist.
 
§ 32a. Bei der Prüfung, ob die Unterbringung 
fortzusetzen oder aufzuheben ist, ist abzuwä-
gen, ob die Dauer und Intensität der Freiheits-
beschränkung im Verhältnis zur erforderlichen 
Gefahrenabwehr angemessen sind. Dabei ist zu 
berücksichtigen, ob durch eine zeitlich begrenzte 
Fortführung der Unterbringung, insbesondere 
durch einen zu erwartenden und nur im Rahmen 
der Unterbringung erreichbaren Behandlungs-
fortschritt, die Wahrscheinlichkeit wesentlich 
verringert werden kann, dass der Patient in 
absehbarer Zeit nach der Aufhebung der Unter-
bringung neuerlich in seiner Freiheit beschränkt 
werden muss.

§ 32b. (1) Der Abteilungsleiter hat bis zur Aufhe-
bung der Unterbringung mit dem Patienten ein 
Gespräch darüber zu führen, welche Behand-
lungen und Maßnahmen seine Situation wäh-
rend der Unterbringung verbessert haben, wie 
er sich seinen Alltag nach der Entlassung aus der 
psychiatrischen Abteilung vorstellt und auf wel-
che Art und Weise in einer neuerlichen Gefähr-
dungssituation vorgegangen werden soll. Dem 
Patienten ist die Möglichkeit anzubieten, das Ge-
spräch in Anwesenheit einer von ihm benannten 
Person durchzuführen.
(2) Auf Verlangen des Patienten ist von diesem 
und dem Abteilungsleiter für den Fall einer er-
neuten stationären Behandlung in der konkreten 
psychiatrischen Abteilung ein Behandlungsplan 
festzulegen; dieser kann etwa Absprachen zu 
Medikamenten und deren Verabreichung, Hin-
weise, wie Beschränkungen in Krisensituationen 
vermieden werden können, Angaben zur ambu-
lanten Behandlung sowie Kontaktwünsche ent-
halten. Der Behandlungsplan ist in der Kranken-
geschichte zu dokumentieren und dem Patienten 
in Kopie auszufolgen.
(3) Der Abteilungsleiter hat sich nachweislich um 
eine angemessene soziale und psychiatrische 
Betreuung des Patienten zu bemühen, soweit er 
eine solche nach dessen Entlassung für erforder-
lich hält.
(4) Der Abteilungsleiter hat von der Aufhebung 
der Unterbringung unverzüglich das Gericht, 
den Vertreter und die Vertrauensperson des Pa-
tienten zu verständigen. Im Fall eines Erwachse-
nenvertreters ist dieser unabhängig von seinem 
Wirkungsbereich zu verständigen, es sei denn die 

betroffene Person ist schon umfassend betreut. 
Wenn der Patient nach entsprechender Beleh-
rung nicht widerspricht, hat der Abteilungsleiter 
auch einen Angehörigen, der mit ihm im gemein-
samen Haushalt lebt oder für ihn sorgt, oder die 
Einrichtung, die ihn umfassend betreut, zu ver-
ständigen.

7. Abschnitt
Beschränkungen und Behandlungen

Beschränkungen der Bewegungsfreiheit

§ 33. (1) Beschränkungen des Patienten in seiner 
Bewegungsfreiheit sind nach Art, Umfang und 
Dauer nur insoweit zulässig, als sie im Einzelfall 
zur Abwehr einer Gefahr im Sinn des § 3 Z 1 sowie 
zur medizinischen Behandlung oder Betreuung 
unerlässlich sind und zu ihrem Zweck nicht au-
ßer Verhältnis stehen.
(2) Im Allgemeinen darf die Bewegungsfreiheit des 
Patienten nur auf mehrere Räume oder auf be-
stimmte räumliche Bereiche beschränkt werden.
(3) Beschränkungen der Bewegungsfreiheit auf 
einen Raum oder innerhalb eines Raumes sind 
vom behandelnden Arzt jeweils besonders anzu-
ordnen, in der Krankengeschichte unter Angabe 
des Grundes zu dokumentieren und unverzüg-
lich dem Vertreter des Patienten mitzuteilen. Auf 
Verlangen des Patienten, seines Vertreters oder 
des Abteilungsleiters hat das Gericht über die 
Zulässigkeit einer solchen Beschränkung unver-
züglich zu entscheiden.

Kontakte zur Außenwelt

§ 34. (1) Der Briefverkehr des Patienten allgemein 
sowie dessen Kontakte mit seinem Vertreter dür-
fen nicht eingeschränkt werden.
(2) Das Recht des Patienten, mit Personen au-
ßerhalb der psychiatrischen Abteilung anders 
als in Form von Briefen zu kommunizieren und 
von ihnen Besuche zu empfangen, darf nur ein-
geschränkt werden, soweit dies zur Abwehr einer 
Gefahr im Sinn des § 3 Z 1 oder zum Schutz der 
Rechte anderer Personen in der psychiatrischen 
Abteilung unerlässlich ist und die Einschränkung 
zu ihrem Zweck nicht außer Verhältnis steht. Der 
behandelnde Arzt hat die Einschränkung beson-
ders anzuordnen, in der Krankengeschichte un-
ter Angabe des Grundes zu dokumentieren sowie 
unverzüglich dem Patienten und dessen Vertre-
ter mitzuteilen. Auf Verlangen des Patienten, 
seines Vertreters oder des Abteilungsleiters hat 

das Gericht über die Zulässigkeit einer solchen 
Einschränkung unverzüglich zu entscheiden.

Beschränkung sonstiger Rechte

§ 34a.  Beschränkungen sonstiger Rechte des Pa-
tienten während der Unterbringung, insbeson-
dere Beschränkungen der Rechte auf Gebrauch 
persönlicher Gegenstände und Ausgang ins 
Freie, sind, soweit nicht besondere Vorschriften 
bestehen, nur insoweit zulässig, als sie zur Ab-
wehr einer Gefahr im Sinn des § 3 Z 1 oder zum 
Schutz der Rechte anderer Personen in der psy-
chiatrischen Abteilung unerlässlich sind und zu 
ihrem Zweck nicht außer Verhältnis stehen. Sie 
sind in der Krankengeschichte unter Angabe des 
Grundes zu dokumentieren und unverzüglich 
dem Patienten und dessen Vertreter mitzuteilen. 
Auf Verlangen des Patienten, seines Vertreters 
oder des Abteilungsleiters hat das Gericht über 
die Zulässigkeit einer solchen Beschränkung un-
verzüglich zu entscheiden.

Medizinische Behandlung

§ 35. (1) Der Patient darf nur nach den Grund-
sätzen und anerkannten Methoden der medizi-
nischen Wissenschaft behandelt werden. Diese 
Behandlung, sei sie auch nicht psychiatrischer 
Art, ist nur insoweit zulässig, als sie zu ihrem 
Zweck nicht außer Verhältnis steht.
(2) Der Grund und die Bedeutung der medizi-
nischen Behandlung sind, soweit dies möglich 
und seinem Wohl nicht abträglich ist, dem Pati-
enten, weiters, wenn vorhanden, dem gewählten 
oder gesetzlichen Vertreter und auf Verlangen 
des Patientenanwalts auch diesem zu erläutern.
(3) Hält der Arzt den Patienten für nicht ent-
scheidungsfähig, so hat er sich nachweislich um 
die Beiziehung von Angehörigen, anderen nahe-
stehenden Personen, Vertrauenspersonen und 
im Umgang mit Menschen in solchen schwie-
rigen Lebenslagen besonders geübten Fachleu-
ten zu bemühen, die den Patienten dabei unter-
stützen können, seine Entscheidungsfähigkeit 
zu erlangen. Soweit der Patient aber zu erkennen 
gibt, dass er mit der beabsichtigten Beiziehung 
anderer Personen und der Weitergabe von medi-
zinischen Informationen nicht einverstanden ist, 
hat der Arzt dies zu unterlassen.

§ 36. (1) Soweit der Patient entscheidungsfähig 
ist, darf er nur mit seiner Einwilligung behandelt 

werden; eine besondere Heilbehandlung darf 
nur mit seiner schriftlichen Einwilligung durch-
geführt werden.
(2) Soweit der Patient nicht entscheidungsfähig 
ist und einen gewählten oder gesetzlichen Ver-
treter hat, darf er nur mit Zustimmung seines 
Vertreters behandelt werden; eine besondere 
Heilbehandlung darf nur mit schriftlicher Zu-
stimmung des Vertreters durchgeführt werden.
(3) Soweit der Patient nicht entscheidungsfähig 
ist und keinen gewählten oder gesetzlichen Ver-
treter hat, darf er ohne Einwilligung und Zustim-
mung behandelt werden; von der Behandlung ist 
unverzüglich der Patientenanwalt zu verständi-
gen.

§ 36a. (1) Das Gericht hat vor einer Behandlung 
über deren Zulässigkeit zu entscheiden,
1. wenn in den Fällen des § 36 Abs. 2 und 3 eine 
besondere Heilbehandlung vorgenommen wer-
den soll,
2. wenn in den Fällen des § 36 Abs. 2 der gewählte 
oder gesetzliche Vertreter der medizinischen Be-
handlung nicht zustimmt und dadurch dem Wil-
len des Patienten nicht entspricht oder
3. wenn der Patient dies nach entsprechender 
Belehrung verlangt sowie auf Verlangen seines 
Vertreters oder des Abteilungsleiters.
(2) Erklärt das Gericht die Behandlung für zuläs-
sig, so ersetzt es im Fall des Abs. 1 Z 2 damit die 
Zustimmung des Vertreters.

§ 37.  Die Aufklärung, Unterstützung und Ein-
willigung des Patienten, die Verständigung und 
Zustimmung seines Vertreters sowie die gericht-
liche Entscheidung sind nicht erforderlich, wenn 
mit der damit einhergehenden Verzögerung der 
medizinischen Behandlung für den Patienten 
eine Gefährdung des Lebens, die Gefahr einer 
schweren Schädigung der Gesundheit oder 
starke Schmerzen verbunden wären. Über die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Behand-
lung entscheidet der Abteilungsleiter. Dieser hat 
den Vertreter nachträglich von der Behandlung 
zu verständigen.

Behandlung außerhalb der psychiatrischen 
Abteilung

§ 37a.  Muss eine medizinische Behandlung nicht 
psychiatrischer Art an einem untergebrachten 
Patienten außerhalb einer psychiatrischen Ab-
teilung durchgeführt werden, so bleibt die Unter-
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bringung bei Fortbestand der Voraussetzungen 
des § 3 Z 1 nach Maßgabe des § 32 Abs. 3 Z 2 und 3 
für die Zeit der Behandlung aufrecht.

Verfahren bei Beschränkungen und  
Behandlungen

§ 38. (1) Vor der Entscheidung über die Zulässig-
keit einer Beschränkung der Bewegungsfreiheit, 
der Einschränkung der Kontakte zur Außen-
welt, der Beschränkung eines sonstigen Rechts 
und über die Zulässigkeit einer medizinischen 
Behandlung hat sich das Gericht in einer Tag-
satzung an Ort und Stelle einen persönlichen 
Eindruck vom Patienten und dessen Lage zu 
verschaffen. Zur Tagsatzung hat das Gericht den 
Vertreter des Patienten und den Abteilungsleiter 
zu laden; es kann auch einen Sachverständigen 
(§ 19 Abs. 3) beiziehen. § 25 Abs. 3 ist sinngemäß 
anzuwenden.
(2) Die Entscheidung des Gerichtes ist in der Nie-
derschrift über die Tagsatzung zu beurkunden; 
sie ist nur auf Verlangen des Patienten, seines 
Vertreters oder des Abteilungsleiters innerhalb 
von sieben Tagen auszufertigen und dem Pati-
enten, seinem Vertreter und dem Abteilungslei-
ter zuzustellen. § 26 Abs. 1 und 3 sowie die §§ 28 
und 29 sind anzuwenden.
(3) Einem in der Tagsatzung angemeldeten Re-
kurs gegen den Beschluss, mit dem über die 
Zulässigkeit einer Behandlung nach § 36a ent-
schieden wird, kommt aufschiebende Wirkung 
zu, sofern das Gericht nichts anderes bestimmt.

8. Abschnitt
Nachträgliche Überprüfung

§ 38a. (1) Auf Antrag des Patienten oder seines 
Vertreters hat das Gericht nachträglich über die 
Zulässigkeit der Unterbringung, der Beschrän-
kung der Bewegungsfreiheit, der Einschränkung 
der Kontakte zur Außenwelt, der Beschränkung 
eines sonstigen Rechts oder der medizinischen 
Behandlung zu entscheiden, auch wenn die 
Unterbringung bereits aufgehoben oder die Be-
schränkung, Einschränkung oder Behandlung 
bereits beendet wurde und seit dem Ende der Un-
terbringung nicht mehr als drei Jahre vergangen 
sind. Auf Antrag des Vertreters hat das Gericht 
darüber auch dann zu entscheiden, wenn der 
Patient während oder bis zu einem Monat nach 
Aufhebung der Unterbringung verstorben ist.
(2) Über Anträge nach Abs. 1 ist mündlich zu ver-

handeln. Zur Tagsatzung hat das Gericht den 
Patienten, seinen Vertreter und den Abteilungs-
leiter zu laden. Es kann auch einen Sachverstän-
digen beiziehen (§ 19 Abs. 3). Der Abteilungsleiter 
hat dem Gericht die Krankengeschichte vorzule-
gen. § 25 gilt entsprechend.
(3) § 28 Abs. 1 gilt sinngemäß. Gegen den Be-
schluss, mit dem eine Unterbringung, eine Be-
schränkung der Bewegungsfreiheit, eine Ein-
schränkung der Kontakte zur Außenwelt mit der 
Außenwelt, eine Beschränkung eines sonstigen 
oder eine medizinische Behandlung für unzuläs-
sig erklärt wird, kann der Abteilungsleiter inner-
halb von 14 Tagen ab Zustellung Rekurs erheben.

9. Abschnitt
Datenschutz

Einsicht in die Krankengeschichte

§ 39.  Der Patient und sein Vertreter haben das 
Recht auf Einsicht in die Krankengeschichte.

Datenverarbeitung im Rahmen der ärztlichen 
Untersuchung

§ 39a. (1) Die in § 8 Abs. 1 genannten Ärzte sind 
ermächtigt, den in § 8 Abs. 3 genannten Personen 
und Stellen die zur Abklärung, ob die betroffene 
Person in anderer Weise als durch Unterbrin-
gung ausreichend medizinisch behandelt oder 
betreut werden kann, erforderlichen Informati-
onen zur Identität der betroffenen Person sowie 
über ihre Krankheit und ihren Betreuungsbedarf 
zu übermitteln.
(2) Die in § 8 Abs. 3 Z 1 genannten Personen sind 
zur Geheimhaltung der nach Abs. 1 erhaltenen In-
formationen über die Krankheit der betroffenen 
Person und ihren Betreuungsbedarf verpflichtet. 
Die in § 8 Abs. 3 Z 2 und 3 genannten Stellen dür-
fen diese Informationen nur zur Abklärung, ob 
die Betreuung übernommen werden kann, sowie 
zur Betreuung der betroffenen Person verarbei-
ten und müssen diese, wenn sie die Betreuung 
nicht übernehmen, unverzüglich löschen.

Datenverarbeitung durch die  
Sicherheitsbehörden

§ 39b. (1) Die die Amtshandlung nach § 9 durch-
führenden Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes dürfen dem in § 8 Abs. 1 genannten 
Arzt und dem in § 9 Abs. 4 genannten örtlichen 
Rettungsdienst die erforderlichen Informatio-

nen zur Identität der betroffenen Person über-
mitteln sowie über ihre Wahrnehmungen im 
Zuge der Amtshandlung berichten. Sie haben 
den Bericht im Sinn des § 9 Abs. 6 sowie die Be-
scheinigung im Sinn des § 8 unverzüglich dem 
Abteilungsleiter zur Aufnahme in die Kranken-
geschichte zu übermitteln.
(2) Der Bericht sowie die Bescheinigung dür-
fen weiters für ein den Patienten betreffendes 
gerichtliches Unterbringungs-, Erwachsenen-
schutz-, Pflegschafts- oder Strafverfahren, ein 
gerichtliches Strafverfahren im Zusammen-
hang mit der Amtshandlung nach § 9 sowie für 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der Amtshandlung verarbeitet 
werden
(3) Die Sicherheitsbehörde, der die Amtshand-
lung nach § 9 zuzurechnen ist, darf Informa-
tionen über das Vorliegen einer psychischen 
Krankheit der betroffenen Person und einer 
damit im Zusammenhang stehenden ernst-
lichen und erheblichen Gefährdung des Lebens 
oder der Gesundheit anderer den bezüglich der 
betroffenen Person zur Prüfung der Verläss-
lichkeit für den Bereich des Waffen-, Schieß-, 
Munitions- und Sprengmittelwesens oder des 
Luftfahrt- oder Eisenbahnwesens zuständigen 
Behörden übermitteln, wenn
1. die Information über ein das Leben und die 
Gesundheit anderer gefährdendes Verhalten 
ohne den Hinweis auf das Vorliegen einer psy-
chischen Krankheit zur Prüfung der Eignung 
bzw. Verlässlichkeit der betroffenen Person 
nicht ausreichend erscheint und
2. sie vom Gericht die Mitteilung erhalten haben, 
dass die Unterbringung nach § 20 Abs. 1 für zu-
lässig erklärt worden ist.
(4) Die Sicherheitsbehörde, der die Amtshand-
lung nach § 9 zuzurechnen ist, darf Informa-
tionen über das Vorliegen einer psychischen 
Krankheit der betroffenen Person und einer 
damit im Zusammenhang stehenden ernst-
lichen und erheblichen Gefährdung des Lebens 
oder der Gesundheit anderer Personen der zur 
Prüfung der Eignung für den Bereich des Füh-
rerscheinwesens zuständigen Behörde über-
mitteln, wenn diese Gefahr beim Lenken eines 
Kraftfahrzeuges auf einer Straße mit öffent-
lichem Verkehr aufgetreten ist und zusätzlich 
die Voraussetzungen des Abs. 3 Z 1 und 2 gege-
ben sind.
(5) Die Mitteilungen dürfen von den nach Abs. 
3 und 4 informierten Behörden nur zur Beurtei-

lung der Eignung bzw. Verlässlichkeit verwen-
det werden.

Datenverarbeitung durch den Abteilungsleiter

§ 39c. (1) Für die Datenverarbeitung durch den 
Abteilungsleiter im Rahmen der Abklärung bei 
der Aufnahmeuntersuchung, ob die betroffene 
Person in anderer Weise als durch Unterbrin-
gung ausreichend medizinisch behandelt oder 
betreut werden kann, ist § 39a anzuwenden.
(2) Der Abteilungsleiter hat der Verständigung 
des Gerichts nach § 17
1. die ärztliche Bescheinigung nach § 8,
2. den Bericht der Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes über die Amtshandlung nach 
§ 9 Abs. 6,
3. eine maschinschriftliche Ausfertigung des 
ärztlichen Zeugnisses (§ 10 Abs. 1) sowie allen-
falls
4. eine maschinschriftliche Ausfertigung des 
zweiten ärztlichen Zeugnisses (§ 10 Abs. 3)
anzuschließen.
(3) Im Rahmen seiner Bemühung um eine ange-
messene soziale und psychiatrische Betreuung 
des Patienten außerhalb der psychiatrischen 
Abteilung (§§ 10 Abs. 5 und 32b Abs. 3) kann der 
Abteilungsleiter mit Einwilligung des Patienten 
Angehörigen und Einrichtungen, die ihn be-
treuen können, die zur Beurteilung der Betreu-
ungsübernahme erforderlichen Informationen 
zur Identität des Patienten sowie über dessen 
Krankheit und Betreuungsbedarf erteilen. Ver-
fügt der Patient nicht über die erforderliche 
Entscheidungsfähigkeit, so ist die Zustimmung 
seines gewählten oder gesetzlichen Vertreters 
einzuholen. Die Einrichtungen dürfen diese 
Informationen nur zur Abklärung, ob die Be-
treuung übernommen werden kann, sowie zur 
Betreuung des Patienten verarbeiten und müs-
sen diese, wenn sie die Betreuung nicht über-
nehmen, unverzüglich löschen.
(4) Wenn einem Abteilungsleiter nach § 9 Abs. 6 
ein Betretungs- und Annäherungsverbot gemäß 
§ 38a Abs. 1 SPG oder eine einstweilige Verfü-
gung nach §§ 382b, 382c und 382d EO mitgeteilt 
wurde, hat er die vorführende oder die nächste 
Sicherheitsdienststelle von dem Umstand, dass 
die betroffene Person nicht untergebracht wird, 
unverzüglich zu verständigen.
(5) Der Abteilungsleiter hat die vorführende 
oder die nächste Sicherheitsdienststelle von 
dem Umstand, dass die betroffene Person nicht 
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untergebracht wird, überdies dann unverzüg-
lich zu verständigen, wenn er annimmt, dass die 
betroffene Person das Leben oder die Gesund-
heit anderer gegenwärtig und erheblich gefähr-
det; dies hat er in der Verständigung darzulegen.
(6) § 80 Abs. 1 StPO bleibt unberührt.

§ 39d. (1) Der Abteilungsleiter hat von der Aufhe-
bung der Unterbringung unverzüglich die vor-
führende oder die nächste Sicherheitsdienststel-
le zu verständigen, wenn
1. die Voraussetzungen des § 39c Abs. 4 und 5 vor-
liegen oder
2. der Patient der Abteilung eigenmächtig fernge-
blieben ist und der Abteilungsleiter die Voraus-
setzungen des § 3 weiterhin für gegeben erachtet
3. der Patient außerhalb der psychiatrischen Ab-
teilung behandelt wurde, der Abteilungsleiter die 
Voraussetzungen des § 3 weiterhin für gegeben 
erachtet und der Patient nicht freiwillig in die 
psychiatrische Abteilung zurückkehrt.
(2) Der Abteilungsleiter hat in der Verständi-
gung zu begründen, weshalb er annimmt, dass 
die Voraussetzungen des § 39c Abs. 5 oder des § 
3 vorliegen. Nimmt der Abteilungsleiter an, dass 
die Voraussetzungen des § 39c Abs. 5 oder des § 3 
nicht mehr vorliegen, so hat er hievon die Sicher-
heitsdienststelle zu verständigen.

Datenverarbeitung durch das Gericht

§ 39e. (1) Das Gericht hat Einsicht in den Akt nach 
Maßgabe des § 219 Abs. 1 und 4 ZPO, RGBl. Nr. 
113/1895, in der Fassung des BGBl. I Nr. 109/2018, 
zu gewähren.
(2) Im Rahmen der Amtshilfe darf das Gericht 
nur Auskünfte über den Gesundheitszustand 
des Patienten für ein den Patienten betreffendes 
gerichtliches Unterbringungs-, Erwachsenen-
schutz-, Pflegschafts- oder Strafverfahren, ein 
gerichtliches Strafverfahren im Zusammen-
hang mit der Amtshandlung nach § 9 sowie für 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der Amtshandlung erteilen.
(3) Das Gericht hat von der vorläufigen Zulässig-
keit der Unterbringung (§ 20 Abs. 1) die Sicher-
heitsbehörde, der die Amtshandlung der Vorfüh-
rung zuzurechnen ist (§ 9), zu verständigen.
(4) Beschlüsse, mit denen das Gericht eine Unter-
bringung, eine Bewegungseinschränkung, eine 
Einschränkung des Verkehrs mit der Außenwelt 
oder eine Beschränkung anderer Rechte für un-
zulässig erklärt, hat es dem Bundesminister für 

Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz in pseudonymisierter Form zu übermit-
teln. Diese Beschlüsse dürfen vom Bundesmi-
nister nur zur Erfüllung seiner Aufsichtspflicht 
gegenüber den Anstaltsträgern (§ 2 Abs. 2) ver-
wendet werden.

Speicherung und Löschung der Daten

§ 39f. (1) Die in § 8 Abs. 1 genannten Ärzte, die Si-
cherheitsbehörden, denen die Amtshandlungen 
nach § 9 zuzurechnen sind, sowie die nach § 39b 
Abs. 3 und 4 informierten Behörden dürfen die 
Aufzeichnungen über die genannten Amtshand-
lungen sowie die Bescheinigungen im Sinn des 
§ 8 nur in einer Weise speichern, dass die Auf-
zeichnungen und Bescheinigungen nicht, auch 
nicht erleichtert, nach einem auf die psychische 
Krankheit oder die Unterbringung hindeu-
tenden Merkmal aufgefunden werden können.
(2) Die Aufzeichnungen und Bescheinigungen 
sind, soweit sie nicht Bestandteil der Krankenge-
schichte oder der Gerichtsakten geworden sind, 
nach drei Jahren, sollte zu diesem Zeitpunkt ein 
Verfahren zur Überprüfung der Amtshandlung 
anhängig sein, nach dessen Abschluss, unver-
züglich zu löschen.
(3) Die in § 8 Abs. 3 Z 2 und 3 genannten Stellen 
haben die nach dieser Bestimmung erhaltenen 
personenbezogenen Daten über die Krankheit 
und den Betreuungsbedarf der betroffenen 
Person, deren Betreuung sie übernommen ha-
ben, spätestens bei Beendigung der Betreuung 
zu löschen. Sonstige Aufbewahrungs- und Lö-
schungspflichten, denen die in § 8 Abs. 3 Z 2 und 
3 genannten Stellen unterliegen, bleiben unbe-
rührt.

10. Abschnitt
Besondere Bestimmungen für die  

Unterbringung Minderjähriger
Allgemeines

§ 40. Soweit im Folgenden nicht anderes be-
stimmt ist, sind auf die Unterbringung Minder-
jähriger die bisherigen Abschnitte anzuwenden

Voraussetzungen der Unterbringung

§ 40a. (1) Im Rahmen der Abklärung des Arztes (§ 
8 Abs. 1), ob ein Minderjähriger in anderer Wei-
se ausreichend medizinisch behandelt oder be-
treut werden kann (§ 8 Abs. 3), kann, soweit dies 

zweckmäßig und verhältnismäßig ist, auch der 
Kinder- und Jugendhilfeträger angehört wer-
den.
(2) Der Abteilungsleiter hat im Zuge der Abklä-
rung der Unterbringungsvoraussetzungen den 
Minderjährigen einschließlich seiner Familie mit 
seinen Problemen und seinem Lebensraum ken-
nenzulernen; soweit zweckmäßig und verhält-
nismäßig hat er hierbei den Kinder- und Jugend-
hilfeträger anzuhören.

Besondere Verfahrensfähigkeit

§ 40b. (1) Mündige Minderjährige können in Ver-
fahren über die Zulässigkeit der Unterbringung, 
der Beschränkung der Bewegungsfreiheit, der 
Einschränkung der Kontakte zur Außenwelt, der 
Beschränkung eines sonstigen Rechts oder der 
medizinischen Behandlung selbständig vor Ge-
richt handeln.
(2) Die Befugnis des Vertreters des Minderjäh-
rigen, auch in dessen Namen Verfahrenshand-
lungen zu setzen, bleibt unberührt. Stimmen 
Anträge, die der Minderjährige und der Vertreter 
gestellt haben, nicht überein, so sind bei der Ent-
scheidung alle Anträge inhaltlich zu berücksich-
tigen.

Unterbringung ohne Verlangen

§ 40c. (1) Verlangt dies der Minderjährige oder 
sein Vertreter, so hat ein Facharzt für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie den aufgenommenen 
Minderjährigen zu untersuchen und ein zweites 
ärztliches Zeugnis über das Vorliegen der Voraus-
setzungen der Unterbringung zu erstellen.
(2) Das Gericht kann zur Abklärung der Behand-
lungs- und Betreuungsmöglichkeiten des Min-
derjährigen außerhalb der psychiatrischen Ab-
teilung den Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
anhören.
(3) § 19 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, dass das Ge-
richt der Anhörung des Minderjährigen tunlichst 
einen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie beizuziehen hat.
(4) Auf Verlangen des Minderjährigen, dessen 
Vertreters oder des Abteilungsleiters hat das Ge-
richt als zweiten Sachverständigen im Sinn des § 
22 Abs. 1 tunlichst einen Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie zu bestellen.

Medizinische Behandlung

§ 40d. (1) Soweit der Minderjährige entschei-
dungsfähig ist, darf er nur mit seiner Einwilli-
gung behandelt werden; im Zweifel wird das Vor-
liegen dieser Entscheidungsfähigkeit bei mün-
digen Minderjährigen vermutet. Eine besondere 
Heilbehandlung darf nur mit seiner schriftlichen 
Einwilligung durchgeführt werden; zusätzlich 
ist die schriftliche Zustimmung des Erziehungs-
berechtigten erforderlich.
(2) Soweit der Minderjährige nicht entschei-
dungsfähig ist, darf er nur mit Zustimmung sei-
nes Erziehungsberechtigten behandelt werden; 
eine besondere Heilbehandlung darf nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Erziehungsbe-
rechtigten durchgeführt werden.
(3) Wenn der Minderjährige dies nach entspre-
chender Belehrung verlangt sowie auf Verlangen 
seines Vertreters oder des Abteilungsleiters hat 
das Gericht vor der Behandlung über deren Zu-
lässigkeit zu entscheiden.
(4) Das Gericht hat außerdem vor der Behand-
lung über deren Zulässigkeit zu entscheiden, 
wenn der Erziehungsberechtigte der Behand-
lung des nicht entscheidungsfähigen Minderjäh-
rigen nicht zustimmt und dadurch dessen Wohl 
gefährdet.

Krankenhaustypische Beschränkungen

§ 40e. (1) Maßnahmen, denen Minderjährige 
aufgrund ihres Alters in Krankenanstalten typi-
scherweise unterworfen werden und die nicht 
in Beschränkungen der Bewegungsfreiheit auf 
einen Raum oder innerhalb eines Raumes beste-
hen, gelten nicht als Beschränkungen im Sinn 
der §§ 33 bis 34a.
(2) Beschränkungen im Sinn des Abs. 1 sind in der 
Krankengeschichte unter Angabe des Grundes 
zu dokumentieren und binnen 72 Stunden ab 
Durchführung der Beschränkung dem Erzie-
hungsberechtigten des Minderjährigen mitzu-
teilen.

Datenverarbeitung

§ 40f. (1) Der Arzt (§ 8 Abs. 1), der Abteilungslei-
ter und das Gericht sind ermächtigt, dem Er-
ziehungsberechtigten und dem Kinder- und 
Jugendhilfeträger für die Betreuung des Min-
derjährigen erforderliche Informationen zur 
Identität der betroffenen Person sowie über die 
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Krankheit des Minderjährigen und dessen Be-
treuungsbedarf zu erteilen.
(2) Der Abteilungsleiter hat im Rahmen seiner 
Bemühung um eine angemessene soziale und 
psychiatrische Betreuung des Minderjährigen 
außerhalb der psychiatrischen Abteilung (§ 10 
Abs. 5 und § 32b Abs. 1), soweit dies zweckmäßig 
und verhältnismäßig ist, den Kinder- und Ju-
gendhilfeträger anzuhören.

§ 40g. (1) Soweit dies zweckmäßig und verhältnis-
mäßig ist, hat der Abteilungsleiter mit Zustim-
mung des Erziehungsberechtigten oder, soweit 
der Minderjährige entscheidungsfähig ist, mit 
dessen Einwilligung mit der Schule, dem Kinder-
garten oder einer anderen Betreuungseinrich-
tung des Minderjährigen die für dessen weitere 
Betreuung erforderlichen Rahmenbedingungen 
zu erörtern und dazu Informationen über dessen 
Krankheit und Betreuungsbedarf zu erteilen.
(2) Die in Abs. 1 genannten Einrichtungen dürfen 
diese Informationen nur zur Betreuung des Min-
derjährigen verarbeiten und müssen diese, so-
weit sie personenbezogene Daten enthalten, spä-
testens nach Beendigung der Betreuung löschen. 
Sonstige Aufbewahrungs- und Löschungspflich-
ten bleiben unberührt.

11. Abschnitt
Schlussbestimmungen

Kosten

§ 40h.  Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens 
trägt der Bund.

Bekanntgabe der Anstalt

§ 41. Der ärztliche Leiter einer Krankenanstalt, 
für die die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten (§ 2), hat dies dem Vorsteher des Bezirks-
gerichts, in dessen Sprengel die psychiatrische 
Abteilung liegt, unverzüglich bekanntzugeben.

Übergangsbestimmungen

§ 42. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1991 in Kraft.
(2) Die §§ 39a, 39b, 44 und 47 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/1997 treten mit 1. 
Juli 1997 in Kraft.
(3) Die §§ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 32, 32a, 33, 34, 34a, 
35, 36, 37, 38, 38a, 39 und 41 sowie 43 und 47 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 18/2010 
treten mit 1. Juli 2010 in Kraft. Mit diesem Zeit-
punkt tritt der jeweils örtlich zuständige Verein 
im Sinn des § 13 Abs. 1 als Vertreter eines Pati-
enten an die Stelle des diesen bis dahin vertre-
tenden Patientenanwalts. Die §§ 10 und 17 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 18/2010 
sind anzuwenden, wenn das Aufnahmeverfah-
ren in der psychiatrischen Abteilung nach dem 
30. Juni 2010 begonnen hat. § 27 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 18/2010 ist anzu-
wenden, wenn der Beschluss nach dem 30. Juni 
2010 verkündet wurde. § 28 und § 29a erster Fall 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
18/2010 sind anzuwenden, wenn der angefoch-
tene Beschluss nach dem 30. Juni 2010 ergangen 
ist. § 29 Abs. 3 und § 29a zweiter Fall in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 18/2010 sind 
anzuwenden, wenn das Gericht den Beschluss, 
die Unterbringung für unzulässig zu erklären, 
nach dem 30. Juni 2010 fasst. § 32 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 18/2010 ist auch 
auf Unterbringungen anzuwenden, die vor dem 
1. Juli 2010 begonnen haben, doch beginnen die 
in dieser Bestimmung festgelegten Fristen frühe-
stens am 1. Juli 2010 zu laufen.
(4) Für das Inkrafttreten des 2. Erwachsenen-
schutz-Gesetzes, BGBl. I Nr. 59/2017 (2. ErwSchG), 
gilt Folgendes:
1. Die §§ 4, 5, 6, 12, 13, 21, 35, 36, 37 und 39a in der 
Fassung des 2. ErwSchG treten mit 1. Juli 2018 in 
Kraft.
2. Die §§ 4, 5, 13 und 35 bis 37 in der Fassung des 
2. ErwSchG sind auf Unterbringungen und me-
dizinische Behandlungen anzuwenden, die nach 
dem 30. Juni 2018 begonnen werden.
3. Die §§ 12 und 21 in der Fassung des 2. ErwSchG 
sind auf Verfahren anzuwenden, die nach dem 
30. Juni 2018 anhängig werden.
4. § 39a in der Fassung des 2. ErwSchG ist auf Of-
fenbarungen und Verwertungen nach dem 30. 
Juni 2018 anzuwenden.
(5) Für das Inkrafttreten der UbG-IPRG-Novelle 
2022, BGBl. I Nr. 147/2022, gilt Folgendes:
1. Der Titel des Gesetzes, die Überschrift „1. Ab-
schnitt Allgemeine Bestimmungen“, § 2 samt 
Überschrift, die Überschriften „2. Abschnitt Vo-
raussetzungen der Unterbringung“ und „3. Ab-
schnitt Unterbringung auf Verlangen“, § 4 Abs. 1 
und 2 sowie § 6 Abs. 2, 3 und 4 samt Überschrift, 
die Überschrift vor § 7, die Überschrift „4. Ab-
schnitt Unterbringung ohne Verlangen“, §§ 8 bis 
10 samt Überschriften, § 11, die Überschrift „5. 

Abschnitt Gerichtliche Überprüfung“, § 12, § 13 
Abs. 1 und 3 samt Überschrift, §§ 14 bis 16, § 16a 
samt Überschrift, § 18, § 19 samt Überschrift, 20 
Abs. 1, § 22 samt Überschrift, §§ 23 Abs. 1, 24, 25 
Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 samt Überschrift, §§ 27, 
28 Abs. 1 und 3, § 29 Abs. 1 und 2, § 30 Abs. 2a, die 
Überschrift „6. Abschnitt Aufhebung der Unter-
bringung“, § 31 Abs. 1 samt Überschrift, § 32 samt 
Überschrift, §§ 32a und 32b, die Überschrift „7. 
Abschnitt Beschränkungen und Behandlungen“, 
§ 33, § 34 samt Überschrift, § 34a, § 35 samt Über-
schrift, §§ 36 bis 37, § 37a samt Überschrift, § 38, 
die Überschrift „8. Abschnitt Nachträgliche Über-
prüfung“, § 38a, die Überschrift „9. Abschnitt Da-
tenschutz“, § 39, §§ 39a bis 39c samt Überschrift, § 
39d, §§ 39e und 39f samt Überschriften, die Über-
schrift „10. Abschnitt Besondere Bestimmungen 
für die Unterbringung Minderjähriger“, § 40, §§ 
40a bis 40f samt Überschriften, § 40g, die Über-
schrift „11. Abschnitt Schlussbestimmungen“, § 
40h, § 42 samt Überschrift, § 43 sowie § 47 samt 
Überschrift treten mit 1. Juli 2023 in Kraft. §§ 5, 13 
Abs. 3, §§ 21 und 25 Abs. 3 treten mit Ablauf des 30. 
Juni 2023 außer Kraft.
2. Die §§ 2, 4, 6, 8 bis 11, §§ 13 bis 16, §§ 32 bis 37a, 
§§ 40, 40a, 40c, 40d Abs. 1 bis 3 und 40e sind auf 
Unterbringungen, Beschränkungen und Behand-
lungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2023 
begonnen werden.
3. Die §§ 12 bis 16a, §§ 18 bis 20, 22 bis 31, §§ 36a, 38, 
38a und 40b, §§ 40d Abs. 4 sowie 40h sind auf Ver-
fahren anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2023 
anhängig werden. 
4. Die §§ 39 bis 39f, §§ 40f und 40g sind auf Da-
tenverarbeitungen nach dem 30. Juni 2023 anzu-
wenden.
(6) § 19 Abs. 4, § 25 Abs. 3, § 29 Abs. 2, § 38 Abs. 1 
und 3, § 39c Abs. 3, § 40d Abs. 3 und 4 und § 40f 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
I Nr. 77/2023 treten mit 14. Juli 2023 in Kraft und 
die Paragrafenüberschrift vor § 31 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2023 tritt mit 
14. Juli 2023 außer Kraft.

§ 43. (1) Solange einem Gericht nicht in ausrei-
chender Anzahl von einem geeigneten Verein 
namhaft gemachte Patientenanwälte zur Verfü-
gung stehen, hat der Vorsteher dieses Gerichtes 
eine oder mehrere andere geeignete und bereite 
Personen zu Patientenanwälten allgemein zu be-
stellen. § 6 ErwSchVG gilt sinngemäß.
(2) Ist dies nicht möglich, so hat das Gericht für 
einen ohne Verlangen untergebrachten Pati-

enten, der keinen gewillkürten Vertreter hat, 
einen Patientenanwalt zu bestellen; dieser kann 
ein Angehöriger des Patienten, ein Gerichtsbe-
diensteter oder eine sonstige geeignete Person 
sein. Gleiches gilt, wenn ein auf Verlangen un-
tergebrachter Patient der Bestellung eines Pati-
entenanwalts zur Wahrnehmung der in den §§ 
33 bis 39 verankerten Rechte zustimmt. § 6 Erw-
SchVG gilt sinngemäß.
(3) Der nach Abs. 1 bestellte Patientenanwalt hat 
Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthalts-
kosten, der notwendigen Barauslagen und auf 
Abgeltung des Zeitaufwandes in der in § 18 Abs. 
1 GebAG 1975, BGBl. Nr. 136, angeführten Höhe. 
Über den Gebührenanspruch entscheidet jeweils 
der Vorsteher des Bezirksgerichts. Die Beträge 
sind am Ende jedes Kalendervierteljahres auszu-
zahlen.
(4) Der nach Abs. 2 bestellte Patientenanwalt hat 
Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthalts-
kosten entsprechend den für Zeugen geltenden 
Bestimmungen des GebAG 1975 sowie der not-
wendigen Barauslagen. Über seinen Gebühren-
anspruch hat das Gericht zu entscheiden. Die §§ 
39 bis 42 GebAG 1975 sind sinngemäß anzuwen-
den.

§ 44. (1) Bescheinigungen nach § 8 dieses Bun-
desgesetzes, die vor dem Inkrafttreten des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 12/1997 ausgestellt wor-
den sind, und Bescheinigungen nach § 49 Abs. 1 
Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 27/1958, in der 
vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 157/1990 geltenden Fassung sowie Aufzeich-
nungen über damit im Zusammenhang stehen-
de Amtshandlungen sind spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 12/1997, sollte zu diesem Zeitpunkt ein Verfah-
ren zur Überprüfung der Amtshandlung anhän-
gig sein, nach dessen Abschluß, unverzüglich zu 
vernichten.
(2) Evidenzen, die eine, wenn auch nur erleich-
terte, Auffindbarkeit der Bescheinigungen und 
Aufzeichnungen nach Abs. 1 nach einem auf die 
psychische Erkrankung oder die Unterbringung 
hindeutenden Merkmal ermöglichen würden, 
sind spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/1997 völlig zu 
vernichten.

§ 46. Unberührt bleiben insbesondere
1. die Vorschriften über die Zulässigkeit von 
Zwangsmaßnahmen aus Gründen der öffentli-
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chen Sicherheit oder der Strafverfolgung,
2. die strafrechtlichen Vorschriften über die 
mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeu-
genden Maßnahmen bei geistig abnormen und 
entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern und
3. die Vorschriften über den Vollzug der Freiheits-
strafe und der mit Freiheitsentziehung verbun-
denen vorbeugenden Maßnahmen.

Vollziehung, Verweise

§ 47. (1) Mit der Vollziehung sind betraut:
1. hinsichtlich der §§ 1, § 2 Abs. 1 und 3, § 3, § 30 
Abs. 3 und §§ 33 bis 37a sowie 40d, 40e und 40f, so-
weit sie von den Gerichten anzuwenden sind, die 
Bundesministerin für Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz, soweit sie 
von den Krankenanstalten anzuwenden sind, der 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit 
der Bundesministerin für Justiz;
2. hinsichtlich der § 2 Abs. 2, §§ 4 bis 7, 10, 11, 16a, 
17 sowie der §§ 32 bis 32b, 39, 39c, 39d und 40, 40a 
Abs. 2, 40b, 40g und 41 der Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz;
3. hinsichtlich der §§ 8, 9, 39a, 39b, 39f, 40a Abs. 
1, 40c und 44 der Bundesminister für Inneres, 
soweit sich diese Bestimmungen aber auf einen 
Polizeiarzt beziehen, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pfle-
ge und Konsumentenschutz, soweit sich diese 
Bestimmungen aber auf einen im öffentlichen 
Sanitätsdienst stehenden Arzt beziehen, der 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres, soweit sich 
diese Bestimmungen aber auf einen vom Lan-
deshauptmann ermächtigten Arzt beziehen, der 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz;
4. hinsichtlich der §§ 12 bis 16 und 18 bis 29a, § 30 
Abs. 1, 2 und 2a, § 31 sowie der §§ 38, 38a und 39e 
die Bundesministerin für Justiz, hinsichtlich des 
§ 23 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Inneres und hinsichtlich der §§ 40h 
und 43 im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Finanzen.
(2) Verweise auf andere Bundesgesetze beziehen 
sich auf deren jeweils letzte Fassung.
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